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I. Einleitung 

A. Allgemeines 

1. Diese Broschüre soll einen Überblick über 
die Justizberufe Richterin/Richter, Staats-
anwältin/Staatsanwalt und Rechtspflege-
rin/Rechtspfleger  in Österreich geben, den 
Zugang zu diesen Berufen erläutern und die 
gesetzlichen Grundlagen für diese Berufe 
dargestellen. Diese Berufe haben gemein-
sam, dass ihnen ein Dienstverhältnis zur 
Republik Österreich zugrunde liegt. Alle 
relevanten Rechtsgrundlagen – soweit sie 
nicht hier im Anhang abgedruckt sind – 
können wie das gesamte geltende Recht und 
Rechtsprechung verschiedenster Gerichte 
dazu kostenlos im Internet abgerufen 
werden: 

http://www.ris.bka.gv.at 

2. Außerdem werden in den Überblick die 
freien Berufe Rechtsanwältin/Rechtsanwalt  
und der einem freien Beruf angenäherte 
Beruf Notarin/Notar  einbezogen. Die 
Einschränkung „einem freien Berufen 
angenähert“ ist deshalb erforderlich, weil 
Notarinnen und Notare auch öffentliche 
Funktionen ausüben und – als Ge-
richtskommissäre – gerichtliche Organe sind. 

3. Die Berufe der Richterin/des Richters, der 
Staatsanwältin/des Staatsanwalts und der 
Rechtspflegerin/des Rechtspflegers sind, 
ebenso wie der Beruf der Notarin/des Notars, 
dem sogenannten „Kernbereich der staatli-
chen Hoheitsverwaltung“ zuzuordnen, 
sodass deren Ausübung auch nach dem 
Beitritt Österreichs zum Europäischen 
Wirtschaftsraum und zur Europäischen 
Union Personen mit österreichischer Staats-
bürgerschaft vorbehalten ist. 

Hingegen kann der Anwaltsberuf unter bestimmten 
Voraussetzungen auch von Personen mit der 
Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedsstaates 
der Europäischen Union oder des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz 
ausgeübt werden (s. Abschnitt VII.B, Seite 20). 

4. Bevor auf die einzelnen Rechtsberufe, ihre 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede einge-

gangen wird, sollen zum besseren Gesamt-
verständnis einige Daten über die in Öster-
reich tätigen Angehörigen dieser Rechtsbe-
rufe und die Grundzüge der österreichischen 
Gerichtsbarkeit dargestellt werden. 

B. Ausgewählte statistische Daten 

1. In Österreich leben rund 8,35 Millionen 
Menschen, davon etwa 7,5 Millionen mit 
österreichischer Staatsbürgerschaft. 

2. Von diesen 8,35 Millionen sind 
• rund 5.500 Rechtsanwältinnen bzw. 

Rechtsanwälte , 
• rund 1.650 Berufsrichterinnen bzw. 

Berufsrichter  in der Justiz, außerdem 
68 beim Verwaltungsgerichtshof und 
77 beim Asylgerichtshof, 

• rund 600 Rechtspflegerinnen bzw. 
Rechtspfleger , 

• rund 500 Notarinnen bzw. Notare  
und 

• rund 340 Staatsanwältinnen bzw. 
Staatsanwälte . 

3. Auf 100.000 Einwohner entfallen somit ca. 
• 65 Rechtsanwältinnen bzw. Rechts-

anwälte, 
• 20 Richterinnen bzw. Richter, 
• 7 Rechtspflegerinnen bzw. Rechts-

pfleger, 
• 6 Notarinnen bzw. Notare und 
• 4 Staatsanwältinnen bzw. Staatsan-

wälte. 

C. Verfassungsrechtliche Grundlagen, 
Organisation der österreichischen 
Gerichtsbarkeit 

1. Zuständigkeit für die Gerichtsbar-
keit 

1. Die Aufgaben der Gesetzgebung und der 
Vollziehung werden in den sogenannten 
Kompetenzartikeln der Bundesverfassung 
(Bundes-Verfassungsgesetz – B-VG) auf den 
Bund und die (Bundes-)Länder aufgeteilt. Die 
Gerichtsbarkeit  und das Berufsrecht der 
Rechtsanwältinnen, Rechtsanwälte, Notarin-
nen und Notare sind dabei ausschließlich 
Bundessache . Die Gerichtsverfassung und 
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die Zuständigkeit der Gerichte werden durch 
Bundesgesetz festgelegt. 

2. Daraus folgt, dass die Länder grundsätz-
lich nicht befugt sind, eigene Gerichte 
einzurichten. Allerdings bestehen seit 1. 
Jänner 1991 auf Grund einer Novelle zum 
Bundes-Verfassungsgesetz (BGBl. Nr. 
685/1988) in jedem Bundesland sogenannte 
„Unabhängige Verwaltungssenate“ (UVS), 
die in bestimmten Verwaltungsangelegenhei-
ten nach Erschöpfung des administrativen 
Instanzenzuges und in Verwaltungsstrafsa-
chen als zweite Instanz angerufen werden 
können. Die Mitglieder der UVS werden von 
der jeweiligen Landesregierung für mindes-
tens sechs Jahre ernannt und müssen 
rechtskundig sein. Die Senatsmitglieder sind 
bei der Besorgung ihrer Aufgaben an keine 
Weisungen gebunden. Die UVS sind Tribu-
nale (Gerichte) im Sinne der Menschen-
rechtskonvention. 

2. Ordentliche Gerichtsbarkeit 

1. Als „ordentliche Gerichtsbarkeit“ (Justizge-
richtsbarkeit) wird die Gerichtsbarkeit in 
allgemeinen Zivil-, Handels-, Arbeits- und 
Sozialrechts- sowie Strafsachen bezeichnet. 
Dem steht die Gerichtsbarkeit durch die 
Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts, durch 
sonstige Tribunale wie etwa den Unabhängi-
gen Finanzsenat oder den Umweltsenat 
sowie durch private Schiedsgerichte gegen-
über. 

2. Die ordentliche Gerichtsbarkeit (Justizge-
richtsbarkeit) ist in Österreich in vier Stufen  
organisiert: 

a) Oberste Instanz in Zivil- und Strafsachen 
ist der Oberste Gerichtshof  (OGH) in Wien, 
bei dem 57 Richterinnen und Richter in der 
Rechtsprechung tätig sind. Als besondere 
staatsanwaltschaftliche Behörde besteht auf 
dieser Ebene die Generalprokuratur mit 14 
Generalanwälten und besonderen Aufgaben 
in Strafsachen vor dem Obersten Gerichts-
hof. 

b) Auf der zweiten Organisationsebene sind 
vier Oberlandesgerichte  (OLG) mit derzeit 

insgesamt 177 Richterinnen und Richtern 
eingerichtet: 

• Das OLG Wien  für die Bundesländer 
Wien, Niederösterreich und Burgen-
land, 

• das OLG Graz  für die Bundesländer 
Steiermark und Kärnten, 

• das OLG Linz  für die Bundesländer 
Oberösterreich und Salzburg, und 
schließlich 

• das OLG Innsbruck  für die Bundes-
länder Tirol und Vorarlberg. 

Am Sitz jedes Oberlandesgerichtes ist eine 
Oberstaatsanwaltschaft eingerichtet, die die 
Aufsicht über die Staatsanwaltschaften führt 
und die Anklage in Rechtsmittelverfahren bei 
den Oberlandesgerichten vertritt. 

c) Auf der dritten Organisationsebene 
bestehen 20 Landesgerichte  (LG) bezeich-
net werden und jeweils für ein Bundesland 
oder einen Teil davon zuständig sind. In 
Wien und Graz sind jeweils ein Landesge-
richt für Zivilrechtssachen und ein Landesge-
richt für Strafsachen eingerichtet, in Wien 
außerdem ein Handelsgericht und ein 
Arbeits- und Sozialgericht. Bei jedem mit 
Strafsachen befassten Landesgericht besteht 
auch eine Staatsanwaltschaft, insgesamt 16. 
Außerdem gibt es eine eigene Staatsanwalt-
schaft zur Bekämpfung der Korruption mit 
bundesweiter Zuständigkeit. 

Bei den Landesgerichten sind insgesamt knapp 700 
Richterinnen und Richter tätig. Die Größe der 
Landesgerichte reicht von 11 bis über 70 Richter. 

d) Auf der untersten, vierten Organisations-
ebene bestehen derzeit 141 Bezirksgerich-
te (BG). Sie sind in der Regel für einen 
politischen Bezirk oder einen Teil davon 
zuständig. In Wien besteht ein eigenes 
Bezirksgericht für Handelssachen.   

Die Bezirksgerichte sind von sehr unterschiedlicher 
Größe. Das größte BG ist das BG Innere Stadt Wien 
mit über 40 Richterinnen und Richtern. Die kleinsten 
Bezirksgerichte lasten nicht einmal eine Richte-
rin/einen Richter zur Gänze aus, die/der daher auch 
noch bei einem weiteren Bezirksgericht Dienst 
verrichtet. Insgesamt sind bei den BG etwa 700 
Richter im Einsatz. 
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e) Die in vier Ebenen abgestufte Organisati-
on der Gerichte ist wie deren regionale 
Verteilung historisch gewachsen. Sie ist nicht 
zu verwechseln mit dem für das einzelne 
Verfahren geltenden „Instanzenzug“, also der 
Frage, ob und durch welche höheren 
Gerichte eine erstgerichtliche Entscheidung 
überprüft werden kann. 

3. Instanzenzug 

In Zivilsachen ist grundsätzlich ein Rechts-
zug über drei (Erstentscheidung und zwei-
malige Überprüfung), in Strafsachen ein 
Rechtszug über zwei Instanzen (Erstent-
scheidung und einmalige Überprüfung) 
vorgesehen. 

 
Abb. 1: Instanzenzug 

a) Instanzenzug in Zivilsachen 

Die Zuständigkeit der Bezirksgerichte in 
Zivilrechtssachen  einschließlich der 
Handelssachen  richtet sich teils nach dem 
Streitwert („Wertzuständigkeit “, seit 1. 
Jänner 2002 liegt die Streitwertgrenze bei 
10.000 Euro ), teils nach der Art der Rechts-
sache („Eigenzuständigkeit “, so fallen 
bestimmte Rechtssachen wie zB Abstam-
mungs-, Unterhalts- und Ehesachen, 
Grundbuchs- und Zwangsvollstreckungssa-
chen sowie die meisten Angelegenheiten der 
außerstreitigen Gerichtsbarkeit jedenfalls in 
die Zuständigkeit der Bezirksgerichte). 
Soweit Bezirksgerichte für Zivilrechtssachen 
zuständig sind, entscheidet über Rechtsmit-
tel ein Landesgericht, das in diesen Fällen 
als zweite Instanz einschreitet, und in 
eingeschränktem Umfang weiter zum 
Obersten Gerichtshof als dritte Instanz.  

Wird die Streitwertgrenze der Bezirksgerichte 
überschritten oder fällt eine Rechtssache in 
die Eigenzuständigkeit der Landesgerichte 
(etwa Firmenbuchsachen, Insolvenzsachen, 
Arbeits- und Sozialrechts- oder Amtshaf-
tungssachen), entscheidet über Rechtsmittel 
ein Oberlandesgericht und allenfalls in dritter 
Instanz der Oberste Gerichtshof. 

In Arbeits- und Sozialrechtssachen  ist in 
allen Instanzen die Mitwirkung von fachkun-
digen Laien (Vertreterinnen und Vertreter der 
Arbeitsgeber und Arbeitnehmer) vorgesehen; 
in Handelssachen wirken nur ausnahmswei-
se fachmännische Laien (Kaufleute, „Kom-
merzialräte“) in erster und zweiter Instanz 
mit. 

b) Instanzenzug in Strafsachen 

Die Bezirksgerichte sind in Strafsachen für 
das Hauptverfahren wegen Delikten zustän-
dig, die ausschließlich mit einer Geldstrafe 
oder mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 
einem Jahr bedroht sind (ausgenommen sind 
hier lediglich einzelne besonders „haftanfälli-
ge“ Delikte wie die „Gefährliche Drohung“ 
und die „Nötigung“, für die die mit Strafsa-
chen befassten Landesgerichte in erster 
Instanz zuständig sind). Gegen die Entschei-
dungen der Bezirksgerichte in Strafsachen 
können Rechtsmittel an die Landesgerichte 
erhoben werden, die in diesen Fällen als 
letzte Instanz tätig werden. 

Die Landesgerichte entscheiden in Strafsa-
chen erstinstanzlich  

• durch Einzelrichterinnen bzw. 
Einzelrichter  (bei Delikten mit 
Strafdrohung von bis zu fünf Jah-
ren), 

Gegen Entscheidungen der Einzelrichterin/des 
Einzelrichters des Landesgerichtes kann das 
Rechtsmittel der Berufung an das Oberlandesgericht 
erhoben werden.  

• durch Schöffensenate  (eine Berufs-
richterin oder ein Berufsrichter sowie 
zwei Laien, „Schöffen“) bei Delikten 
mit Strafdrohung von mehr als fünf 
Jahren, soweit nicht Geschworenen-
gerichte berufen sind, 
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• durch Geschworenengerichte  (drei 
Berufsrichterinnen oder Berufsrichter 
und acht Laien, „Geschworene“) bei 
Delikten, die mit einer Mindeststrafe 
von mehr als fünf Jahren und einer 
Höchststrafe von mehr als zehn Jah-
ren bedroht sind, sowie bei politischen 
Delikten (zB Landesverrat, Hochver-
rat, nationalsozialistische Wiederbetä-
tigung). 

Gegen die Urteile der Geschworenen- und Schöffen-
gerichte können Rechtsmittel an den Obersten 
Gerichtshof eingebracht werden, soweit nicht 
ausschließlich die Höhe der Strafe bekämpft werden 
soll. Richtet sich die Berufung nur gegen die Höhe der 
strafe, entscheidet darüber in zweiter und letzter 
Instanz das jeweilige Oberlandesgericht. 

D. Gerichtshöfe des öffentlichen 
Rechts 

1. Neben dem Obersten Gerichtshof in Wien 
bestehen – allerdings außerhalb der soge-
nannten „ordentlichen“ (Justiz-)Gerichtsbar-
keit – noch zwei weitere Höchstgerichte, 
nämlich der Verfassungsgerichtshof und der 
Verwaltungsgerichtshof. 

2. Der Verfassungsgerichtshof  setzt sich 
aus 14 Mitgliedern zusammen, die vom 
Bundespräsidenten teils auf Vorschlag der 
Bundesregierung, teils auf Vorschlag des 
Nationalrates und des Bundesrates aus dem 
Kreise der Richterinnen und Richter, Univer-
sitätsprofessorinnen und Universitätsprofes-
soren, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwäl-
ten sowie Beamtinnen und Beamten berufen 
werden und grundsätzlich nur nebenberuflich 
beim Verfassungsgerichtshof tätig sind, 
dennoch aber die vollen richterlichen 
Garantien der Unabhängigkeit und Unab-
setzbarkeit genießen. 

Der Verfassungsgerichtshof ist unter anderem dazu 
berufen, auf Antrag Bundes- und Landesgesetze auf 
ihre Verfassungsmäßigkeit, Rechtsverordnungen von 
Verwaltungsbehörden auf ihre Gesetzmäßigkeit und 
letztinstanzliche Bescheide von Verwaltungsbehörden 
auf ihre Verfassungsmäßigkeit zu prüfen. 

3. Beim Verwaltungsgerichtshof , bei dem 
Parteien letztinstanzliche Bescheide von 
Verwaltungsbehörden auf ihre Gesetzmäßig-
keit überprüfen lassen können, sind 68 
Richterinnen und Richter hauptberuflich tätig. 

4. Zum 1. Juli 2008 wurde mit dem Asylge-
richtshof  zur Entlastung des Verwaltungsge-
richtshofes für dieses Rechtsgebiet ein 
besonderes Verwaltungsgericht mit 77 
hauptberuflichen Richterinnen und Richtern 
eingerichtet. 

II. Gemeinsamkeiten der österrei-
chischen Juristenausbildung 

A. Universitäre und praktische Be-
rufsausbildung 

Die österreichische Juristenausbildung 
erfolgt in zwei Phasen. Im Zentrum der 
ersten Phase steht mit dem Studium der 
Rechtswissenschaften (Studium des öster-
reichischen Rechts) in der Dauer von 
zumindest acht Semestern die universitäre 
Ausbildung. Im Anschluss daran erfolgt die 
berufsbezogene praktische Ausbildung. 
Dabei kommt der sogenannten „Gerichtspra-
xis“ eine Brückenfunktion zwischen universi-
tärer Berufsvorbildung und praktischer 
Berufsausbildung zu. Die weitere praktische 
Berufsausbildung erfolgt getrennt für die 
einzelnen Berufssparten. 

 
Abb. 2: Spartenbezogene Ausbildung 

B. Rechtswissenschaftliches Studium 

1. Seit dem Jahre 1981 gliedert sich das 
rechtswissenschaftliche Studium in ein 
Diplomstudium und in ein Doktoratsstudium. 
Nur das Diplomstudium ist Berufsvorausset-
zung. Die Diskussion über eine Umsetzung 
des sog. „Bologna“-Prozesses betreffend die 
Umgliederung aller Studien in drei Abschnitte 
(Bachelorstudium – Masterstudium – 
Doktorat) ist im Bereich der Rechtswissen-
schaften noch im Gange.  
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2. Die Details des rechtswissenschaftlichen 
Magister- oder Diplomstudiums nach dem 
Universitätsgesetz 2002, BGBl. I 
Nr. 120/2002, das den Zweck hat, den 
Studierenden eine wissenschaftliche Berufs-
vorbildung zu vermitteln, regeln die Studien-
pläne der anbietenden Universitäten Wien, 
Graz, Linz, Salzburg und Innsbruck . Der 
Nachweis von Lateinkenntnissen ist erforder-
lich. Die Universität Linz ermöglicht ein 
Multimedia-Diplomstudium (Fernstudium). 
Die Wirtschaftsuniversität Wien bietet ein 
dreigliedriges Wirtschaftsrechtsstudium an, 
die Universität Innsbruck ein Diplomstudium 
des Wirtschaftsrechts. Künftigen Absolven-
tinnen und Absolventen dieser Studien soll 
ebenfalls der Zugang zu den juristischen 
Kernberufen offen stehen. 

3. Das Studium der Rechtswissenschaften 
erfreut sich in Österreich steigender Beliebt-
heit. So haben im Wintersemester 2008/09 
über 33.000 ordentliche Hörer Rechtswis-
senschaften studiert.  
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Abb. 3: Studenten der Rechtswissenschaften  

Fast 1.700 Personen haben 2007/08 ein 
Diplom- oder Doktoratsstudium der Rechts-
wissenschaften abgeschlossen. 

4. Schon während des Studiums besteht für 
angehende Juristinnen und Juristen die 
Möglichkeit, im Zuge eines unbezahlten 
Praktikums als Rechtshörerin/Rechtshörer  
durch einige Wochen Einblick in den Justiz-
betrieb zu erhalten. Nähere Informationen 
dazu finden sich im Anhang IV sowie im 
Internet: http://gerichtspraxis.justiz.gv.at 

C. Die Gerichtspraxis 

1. Mit dem Abschluss des Studiums der 
Rechtswissenschaften in Österreich erwirbt 
man einen Rechtsanspruch darauf, die 
Berufsvorbildung durch eine Tätigkeit als 
„Rechtspraktikantin/Rechtspraktikant“  bei 
Gericht fortzusetzen und dabei die theoreti-
schen Rechtskenntnisse praktisch zu 
erproben und zu vertiefen. 

2. Die Rechtsgrundlagen sind im Bundesge-
setz vom 15. Dezember 1987 über die 
Gerichtspraxis der Rechtspraktikanten 
(Rechtspraktikantengesetz - RPG), BGBl. Nr. 
644/1987 idF BGBl. I Nr. 112/2007, geregelt. 
Dieses Gesetz findet sich im Anhang III, 
weitere Informationen können auch unter 
http://gerichtspraxis.justiz.gv.at abgerufen 
werden. 

Die österreichische Staatsbürgerschaft ist keine 
Voraussetzung für die Gerichtspraxis. Es können 
auch Personen zur Gerichtspraxis zugelassen 
werden, die an einer ausländischen Hochschule ein 
rechtswissenschaftliches Studium erfolgreich 
abgeschlossen haben und der deutschen Sprache so 
weit mächtig sind, dass sie dem Gang einer Gerichts-
verhandlung folgen können. In diesem Fall räumt das 
Gesetz allerdings keinen Rechtsanspruch auf 
Zulassung ein. 

3. Die Gerichtspraxis  ist in Österreich außer 
für den Beruf einer Richterin/eines Richters, 
einer Staatsanwältin/eines Staatsanwalts 
auch für den Rechtsanwaltsberuf und für den 
Notarberuf  sowie für eine juristische Tätig-
keit in der Finanzprokuratur (jeweils im 
Ausmaß von zumindest neun Monaten) eine 
zwingende Voraussetzung .  

Da aber auch in vielen anderen juristischen Berufen 
die Zurücklegung einer Gerichtspraxis erwartet wird, 
absolvieren nahezu alle Absolventinnen und 
Absolventen  des rechtswissenschaftlichen Studiums 
die Gerichtspraxis. Derzeit stehen laufend etwa 850 
Personen in der Gerichtspraxis.  

4. Die vorwiegend praktische Ausbildung  
(„training on job“, erweitert um Ausbildungs-
kurse) ist so gestaltet, dass durch die Mithilfe 
in der Rechtspflege ein möglichst umfassen-
der Einblick in die richterliche und auch 
staatsanwaltschaftliche Tätigkeit sowie in die 
Aufgaben der Kanzleien vermittelt wird und 
man den Justizbetrieb insgesamt kennen-
lernt. Man wird so viel wie möglich zur 
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Ausarbeitung von Entscheidungsentwür-
fen  und zu anderer konzeptiver Vorarbeit 
herangezogen und kann – soweit es mit dem 
Zweck der Ausbildung vereinbar ist – auch 
zum Schriftführen in Strafsachen eingesetzt 
werden. 

Schon seit einigen Jahren werden in der Ausbildung 
auch die Möglichkeiten des prozessorientierten 
Lernens mit Hilfe eines IT-gestützten Lernprogramms 
(Elektronisches Lernen – Ausbildung im Netzwerk - 
ELAN) für die Ausbildung der Rechtspraktikantinnen 
und Rechtspraktikanten genützt, siehe weiterführend 
http://gerichtspraxis.justiz.gv.at 

5. Die Ausbildung beim Bezirksgericht 
und beim Landesgericht  hat zumindest je 
drei Monate zu umfassen, wovon der 
Ausbildung in Zivilprozesssachen zumindest 
drei Monate und der Ausbildung in Strafsa-
chen zumindest zwei Monate vorzubehalten 
sind. Die Ausbildung in Strafsachen kann 
auch bei einer Staatsanwaltschaft erfolgen. 

6. Die Gerichtspraxis kann grundsätzlich zu 
jedem Monatsersten begonnen werden. Sie 
ist kein Dienst-, sondern ein Ausbildungs-
verhältnis . Wartezeiten bestehen derzeit 
nicht. 

7. Der Antrag auf Zulassung zur Gerichts-
praxis ist an den Präsidenten des jeweils 
zuständigen Oberlandesgerichtes zu richten. 
Die Anschriften der vier Oberlandesgerichte 
lauten: 

 
Abb. 4: Vier Oberlandesgerichte 

Schon mit diesem Antrag kann die Erklärung 
verbunden werden, dass man eine Über-
nahme in den richterlichen Vorbereitungs-
dienst  anstrebt (s. Abschnitt IV.B, Seite 11), 

wodurch man in ein Vorauswahlverfahren mit 
verdichteter Ausbildung einbezogen wird. 

8. Während der Gerichtspraxis hat man 
Anspruch auf einen monatlichen „Ausbil-
dungsbeitrag“ von derzeit 1.274,2 € brutto 
zuzüglich anteiliger Sonderzahlungen. 

III. Die weiteren Ausbildungswege 

1. Früher als in anderen Ländern müssen 
sich Juristinnen und Juristen in Österreich 
bereits nach der neunmonatigen Gerichts-
praxis entscheiden, welchem Beruf sie sich 
zuwenden wollen. 

2. Nach der Gerichtspraxis gehen nämlich 
die Ausbildungswege auseinander, wodurch 
allerdings ein späterer Wechsel von einem 
juristischen Kernberuf in einen anderen nicht 
ausgeschlossen wird. 

3. Der Umstieg wird durch das Ausbil-
dungs- und Berufsprüfungs-
Anrechnungsgesetz – ABAG , BGBl. 
523/1987, erleichtert, das die wechselseitige 
Anrechung bestimmter Prüfungsteile für die 
Notariats-, die Rechtsanwalts- und die 
Richteramtsprüfung vorsieht. Juristinnen und 
Juristen, die in einem der genannten Berufe 
bereits eine Berufsprüfung erfolgreich 
bestanden haben, können vor Ablegung 
einer anderen (Berufs-)Prüfung die Anrech-
nung der bereits bestandenen Prüfung 
verlangen, sodass nur noch eine Ergän-
zungsprüfung über bestimmte – für die 
angestrebte weitere Berufsprüfung spezifi-
sche – Prüfungsgegenstände abgelegt 
werden muss. 

Von der wechselseitigen Teilanrechung von Berufs-
prüfungen ist die Frage der wechselseitigen Anre-
chenbarkeit von Berufspraxiszeiten zu unterscheiden; 
inwieweit hier Anrechnungsmöglichkeiten bestehen, 
bestimmt sich nach den jeweiligen Bestimmungen 
über die Berufsausübung (siehe § 26 des Richter- und 
Staatsanwaltschaftsdienstgesetzes, §§ 1 und 2 der 
Rechtsanwaltsordnung sowie § 6 der Notariatsord-
nung). 

4. Nachstehend werden die Ausbildungswe-
ge für die „klassischen“ Juristenberufe – 
nämlich Richterin/Richter, Staatsanwäl-
tin/Staatsanwalt, Rechtsanwäl-
tin/Rechtsanwalt und Notarin/Notar –, die 
Ausbildung zur Rechtspflegerin/zum Rechts-
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pfleger, aber auch die jeweiligen Vorausset-
zungen für die Berufsausübung und die 
berufliche Veranwortlichkeit dargestellt. 

IV. Beruf Richterin bzw. Richter 

A.  Grundlagen 

1. Neben den Bestimmungen des Bundes-
Verfassungsgesetzes über die Gerichtsbar-
keit (im Anhang abgedruckt) bildet das am 1. 
Mai 1962 in Kraft getretene und seither 
oftmals novellierte Bundesgesetz vom 14. 
Dezember 1961, BGBl. Nr. 305, über das 
Dienstverhältnis der Richterinnen und 
Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwäl-
te und Richteramtsanwärterinnen und 
Richteramtsanwärter (Richter- und Staats-
anwaltschaftsdienstgesetz – RStDG ) die 
wesentliche Rechtsquelle für die Ausbildung 
und die berufliche Stellung der Richterinnen 
und Richter (auszugsweise im Anhang II 
abgedruckt). 

2. In diesem Gesetz wurde zunächst 1962 
das bis dahin in zahlreichen, damals zum 
Teil schon über 100 Jahre alten Rechtsquel-
len verstreut gewesene Dienst- und Besol-
dungsrecht der Richterinnen, Richter, 
Richteramtsanwärterinnen und Richteramts-
anwärter zusammengefasst. Im Jahr 2008 
wurden im Zusammenhang mit der Veranke-
rung der Staatsanwältinnen und Staatsan-
wälte als Organe der Gerichtsbarkeit in 
Art. 90a der Bundes-Verfassung auch deren 
dienst- und besoldungsrechtlichen Sonder-
bestimmungen in das – bis dahin – „Richter-
dienstgesetz“ überführt und das Gesetz 
dementsprechend neu benannt. 

3. Im Folgenden werden der sogenannte 
„richterliche Vorbereitungsdienst“ und damit 
die Ausbildung der „Richteramtsanwärter“ 
(Berufsanwärter für die Berufe Richter und 
Staatsanwalt) näher behandelt (siehe die 
ersten beiden Abschnitte im dienstrechtli-
chen Teil des RStDG im Anhang II). 

4. Die Richterinnen und Richter haben keine 
gesetzliche Berufsvertretung. Die meisten 
von ihnen sind Mitglied im privatrechtlich 
organisierten Verein der „Vereinigung der 
österreichischen Richterinnen und Richter“, 

der sich die Vertretung ihrer Anliegen 
gegenüber dem Dienstgeber und in der 
Öffentlichkeit zur Aufgabe macht   
(www.richtervereinigung.at). Es gibt auch 
eine Bundesvertretung der Richter und 
Staatsanwälte in der Gewerkschaft öffentli-
cher Dienst. 

5. Die Richterinnen und Richter sind in die 
Verwaltung der Gerichtsbarkeit durch die 
Präsidentinnen, Präsidenten, Vorsteherinnen 
und Vorsteher der Gerichte (allesamt auch 
Richterinnen und Richter) sowie durch die 
Personalsenate stark eingebunden, die bei 
allen Gerichtshöfen (Landesgerichte, 
Oberlandesgerichte, oberster Gerichtshof) 
eingerichtet sind und mehrheitlich aus 
gewählten Mitgliedern (Richterinnen und 
Richtern) bestehen. Die Personalsenate 
entscheiden insbesondere über die gerichts-
interne Geschäftsverteilung und Beset-
zungsvorschläge für freie Stellen. Einen 
(obersten) „Richterrat“ als zentrales Organ 
der Justizverwaltung gibt es nicht.  

B. Aufnahme in den richterlichen Vor-
bereitungsdienst 

1. Die Aufnahme in den richterlichen Vorbe-
reitungsdienst erfolgt durch Ernennung zur 
Richteramtsanwärterin /zum Richteramts-
anwärter . Absolventinnen und Absolventen 
des rechtswissenschaftlichen Studiums, die 
in den richterlichen Vorbereitungsdienst 
aufgenommen und schließlich den Beruf 
einer Richterin/eines Richters oder eines 
Staatsanwaltes/einer Staatsanwältin ergrei-
fen wollen, müssen sich daher um eine der 
vom Präsidenten eines Oberlandesgerichtes 
öffentlich ausgeschriebenen Planstellen von 
Richteramtsanwärterinnen und Richteramts-
anwärtern bewerben.  

Diese Ausschreibungen finden sich beispielsweise im 
Amtsblatt zur Wiener Zeitung, an den Anschlagtafeln 
der Justizbehörden und im Internet auf der Homepage 
des Bundesministeriums für Justiz www.justiz.gv.at. 

2. Die Zahl dieser Ausbildungsplanstellen 
wird durch den jährlichen Personalplan, der 
ein Teil des Bundesfinanzgesetzes ist, 
festgelegt. Neben der Entwicklung des 
Geschäftsanfalls sind wichtigstes Kriterium 
für die Zahl der laufenden Neuaufnahmen 
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die bei den Richterinnen, Richtern, Staats-
anwältinnen und Staatsanwälten in den 
Folgejahren zu erwartenden Abgänge 
insbesondere durch Pensionierungen und 
temporäre Karenzen sowie die budgetäre 
Situation. Im Zeitraum 2004 bis 2008 wurden 
– allerdings auch zur Abdeckung des 
Mehrbedarfs an Staatsanwälten aufgrund der 
Strafprozessreform (Reform des Vorverfah-
rens) – jährlich durchschnittlich 90 Richte-
ramtsanwärterinnen und Richteramtsanwär-
ter neu aufgenommen, für die kommenden 
Jahre ist mit etwas geringeren Durch-
schnittswerten zu rechnen. 

3. Der Präsident des Oberlandesgerichtes 
schlägt - nach Durchführung eines Auswahl-
verfahrens - dem Bundesministerium für 
Justiz Kandidatinnen und Kandidaten zur 
Ernennung vor. Die Ernennung obliegt der 
Bundesministerin für Justiz, wobei keine 
Bindung an den Vorschlag des Präsidenten 
des Oberlandesgerichtes besteht. 

In der Praxis werden jedoch nur vom Präsidenten des 
Oberlandesgerichtes vorgeschlagene Personen zu 
Richteramtsanwärterinnen und Richteramtsanwärtern 
ernannt. Ihre Gesamtzahl liegt derzeit bei rund 230. 

4. Vor der Erstattung seines Vorschlags hat 
der Präsident des Oberlandesgerichtes das 
Vorliegen der Aufnahmeerfordernisse zu 
überprüfen. Dazu gehört die uneinge-
schränkte persönliche und fachliche Eignung 
einschließlich der erforderlichen sozialen 
Fähigkeiten. 

Da der Beruf der Richterin/des Richters (ebenso wie 
der der Staatsanwältin/des Staatsanwalts) dem 
sogenannten „Kernbereich der staatlichen Hoheits-
verwaltung“ zuzurechnen ist, zählt auch nach dem 
Beitritt Österreichs zum Europäischen Wirtschafts-
raum und zur Europäischen Union die österreichische 
Staatsbürgerschaft zu den gesetzlichen Aufnahmeer-
fordernissen (siehe Anhang II, § 2 RStDG). 

5. Der Prüfung der Aufnahmeerfordernisse 
legt der Präsident des Oberlandesgerichtes 
die Äußerungen der ausbildenden Richterin-
nen und Richter bzw. Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte der Gerichtspraxis zugrunde. 
Außerdem sind Tests und Prüfungen zu 
absolvieren. Zuletzt hat sich der Präsident 
des Oberlandesgerichtes auch selbst in 
einem Gespräch einen Eindruck über die 
Gesamtpersönlichkeit zu verschaffen. Unter 

mehreren Bewerberinnen und Bewerbern ist 
denjenigen der Vorzug zu geben, bei denen 
die Eignung für den Beruf in höherem Maße 
gegeben ist. 

Erfahrungsgemäß bemühen sich wesentlich mehr 
junge Juristinnen und Juristen um eine Übernahme in 
den richterlichen Vorbereitungsdienst, als tatsächlich 
aufgenommen werden können, was aber niemand 
von einer Bewerbung abhalten soll! 

6. Seit dem Jahre 1986 haben sich in die 
engere Wahl kommende Bewerberinnen und 
Bewerbern einer psychologischen Eignungs-
untersuchung zu unterziehen, die von 
unabhängigen Psychologinnen und Psycho-
logen durchgeführt wird.  

7. Vor Erstattung seines Vorschlags gibt der 
Präsident des Oberlandesgerichtes auch den 
gewählten Vertreterinnen und Vertretern der 
Richterschaft Gelegenheit, sich zu den 
Kandidatinnen und Kandidaten zu äußern. 

C. Frauen und Männer in der Justiz 

Bezogen auf die Gesamtheit der Justizbe-
diensteten liegt der Anteil weiblicher Be-
diensteter derzeit bei 51,7%. Im Richteramt 
sind nach einem kräftigen Anstieg in den 
letzten 20 Jahren gegenwärtig bereits 48,6%, 
der Bediensteten, in der Anklagevertretung 
durch Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 
45,2% weiblich (Köpfe). In der Gerichtspraxis 
liegt der Frauenanteil derzeit bei knapp 60%, 
im richterlichen Vorbereitungsdienst (Rich-
teramtsanwärter/Richteramtsanwärterinnen) 
bereits bei 65%. Lediglich in den Führungs-
positionen überwiegen generationsbedingt 
derzeit noch Männer. 
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Abb. 5: Anteile Frauen/Männer in den Geburtsjahrgän gen der 
aktiven Richterinnen, Richter, Staatsanwältinnen un d 
Staatsanwälte (2009) 
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D. Ausbildung als Richteramtsanwärte-
rinnen und Richteramtsanwärter 

1. Die Ausbildung dauert vier Jahre, wobei 
jedoch in diese Ausbildungszeit die Zeit der 
Gerichtspraxis als Rechtspraktikantin bzw. 
Rechtspraktikant eingerechnet wird, sodass 
zwischen der Ernennung zur Richteramt-
sanwärterin/zum Richteramtsanwärter und 
dem Abschluss der Ausbildung in der Regel 
weniger als drei Jahre liegen. Das Gehalt 
beläuft sich gegenwärtig auf 2.227,30 €, 
nach absolvierter Prüfung auf 2.288,10 € 
brutto. 

2. Gliederung der Ausbildung: 

• Der Ausbildungsdienst ist beim Be-
zirksgericht, beim Gerichtshof erster 
Instanz, bei einer Staatsanwaltschaft, 
bei einer Anstalt zum Vollzug von 
Freiheitsstrafen oder vorbeugenden 
Maßnahmen, bei einer Rechtsanwäl-
tin/einem Rechtsanwalt oder in einem 
Notariat oder bei der Finanzprokuratur 
sowie bei einer Opferschutz- oder 
Fürsorgeeinrichtung zu leisten.  

Ein Teil des Ausbildungsdienstes kann außerdem 
beim Oberlandesgericht, beim Obersten Gerichtshof, 
beim Bundesministerium für Justiz oder bei einer 
Einrichtung der Bewährungshilfe geleistet werden. 

• Der Ausbildungsdienst beim Bezirks-
gericht und beim Gerichtshof erster 
Instanz hat mindestens je ein Jahr, 
der Ausbildungsdienst bei der Staats-
anwaltschaft und bei einer Rechtsan-
wältin/einem Rechtsanwalt (oder in 
einem Notariat oder bei der Fi-
nanzprokuratur) mindestens je fünf 
Monate, der Ausbildungsdienst bei ei-
ner Anstalt zum Vollzug von Freiheits-
strafen oder vorbeugenden Maßnah-
men mindestens drei Wochen und der 
Ausbildungsdienst bei einer Opfer-
schutz- oder Fürsorgeeinrichtung 
mindestens zwei Wochen zu dauern. 

Die Ausbildung in der berufsmäßigen Parteienvertre-
tung (Rechtsanwaltschaft, Notariat, Finanzprokuratur) 
soll ein besseres Verständnis für die Situation der 
rechtsuchenden Bevölkerung im Allgemeinen und der 
beruflichen Parteienvertretung im Besonderen 
vermitteln. 

3. Die praktische Ausbildung wird durch eine 
Vielzahl von Ausbildungsveranstaltungen zu 
juristischen und nichtjuristischen Themen 
unterstützt. 

E. Richteramtsprüfung 

1. Am Ende des Ausbildungsdienstes steht 
die Richteramtsprüfung, die schriftlich und 
mündlich abzulegen ist. Gegenstand der 
schriftlichen Prüfung sind zwei an Hand von 
Gerichtsakten zu verfassende Entscheidun-
gen in Zivil- und Strafsachen. 

2. Die Prüfungskommission für die mehr-
stündige mündliche Prüfung setzt sich aus 
fünf Mitgliedern zusammen. Ihr müssen zwei 
Mitglieder aus der Richterschaft und ein 
Mitglied aus dem Anwaltsstand angehören. 

F. Ernennung zur Richterin/zum Richter 

1. Nach bestandener Richteramtsprüfung 
und einer Rechtspraxis von insgesamt vier 
Jahren kann sich die Richteramtsanwärte-
rin/der Richteramtsanwärter um eine freie 
Richterplanstelle bewerben. 

Siehe dazu den in der Anlage 2 abgedruckten § 26 
RStDG, der die Erfordernisse für die Ernennung in 
das Richteramt regelt). 

2. Der Präsident des Oberlandesgerichtes 
(die Präsidentin des Obersten Gerichtshofes) 
schreibt freie Planstellen von Richterinnen 
bzw. Richtern öffentlich zur Besetzung aus. 

3. Nach Ablauf der Bewerbungsfrist erstatten 
die zuständigen Personalsenate einen 
Besetzungsvorschlag, der, wenn genügend 
Bewerberinnen und Bewerber auftreten, 
mindestens drei Personen, wenn aber mehr 
als eine Stelle zu besetzen ist, mindestens 
doppelt so viele Personen zu umfassen hat, 
wie Stellen zu besetzen sind. 

Personalsenate sind richterliche Senate, denen 
sowohl Mitglieder von Amts wegen (Präsidentin oder 
Präsident und Vizepräsidentin oder Vizepräsident des 
Gerichtshofes) als auch von der Richterschaft 
gewählte Mitglieder angehören; die Zahl der gewähl-
ten Mitglieder ist immer höher als die Zahl der 
Mitglieder kraft Amtes. Sie sind bei allen Landes- und 
Oberlandesgerichten sowie beim Obersten Gerichts-
hof eingerichtet. Im Regelfall erstatten zwei Personal-
senate Besetzungsvorschläge für eine freie Stelle. 

4. Die Ernennung in das Richteramt steht 
nach dem Bundes-Verfassungsgesetz dem 
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Bundespräsidenten zu, der jedoch die 
Ausübung dieses Rechtes für den Großteil 
der Stellen der Bundesministerin für Justiz 
übertragen hat. 

Der Bundespräsident hat sich die Ernennung der 
Präsidentinnen und Präsidenten sowie der Vizepräsi-
dentinnen und Vizepräsidenten der Gerichtshöfe und 
der Richterinnen und Richter der Oberlandesgerichte 
und des Obersten Gerichtshofes vorbehalten. Der 
Bundespräsident ist dabei aber an den Vorschlag der 
Bundesministerin  für Justiz gebunden. 

5. In der Regel beginnt die richterliche 
Berufslaufbahn als Sprengelrichterin oder 
Sprengelrichter bzw. bei einem Bezirksge-
richt, seltener bei einem Landesgericht. 
Wechsel zu anderen (höheren) Gerichten 
oder einer Staatsanwaltschaft (dann als 
Staatsanwältin/Staatsanwalt) erfordern die 
neuerliche Teilnahme an einem Ausschrei-
bungsverfahren, wobei allein die bisherige 
Amtsführung  maßgebliches Aufstiegskriteri-
um ist, weitere Prüfungen sind nicht vorge-
sehen. 

G. Arbeitsgebiete der Richterinnen und 
Richter 

1. In der Öffentlichkeit wird vor allem die 
Tätigkeit der Gerichte und Staatsanwalt-
schaften in Strafsachen wahrgenommen. 
Tatsächlich sind von den rund 1.400 Richte-
rinnen und Richtern der Bezirks- und 
Landesgerichte aber nur etwas mehr als 300 
mit Strafsachen befasst. Die Streitsachen, 
worunter die Zivilprozesse verstanden 
werden, beschäftigen dagegen mehr als 450 
Richterinnen und Richter.  

2. Weitere Hauptgebiete richterlicher Tätig-
keit sind die Außerstreitsachen (vor allem 
Pflegschaftssachen und Familienrechtssa-
chen) mit rund 170 und die Arbeits- und 
Sozialrechtssachen mit rund 110 damit 
befassten Richterinnen und Richtern. Mit den 
Rechtsmitteln gegen bezirksgerichtliche 
Entscheidungen sind bei den Landesgerich-
ten, die hier in zweiter Instanz tätig werden, 
rund 170 Richterinnen und Richter befasst.  

 

 
Abb. 6: Haupttätigkeitsbereiche der rund 1.400 Rich terinnen 
und Richter bei den Bezirks- und Landesgerichten 

H. Die besondere Stellung der Richte-
rin/des Richters 

1. Österreichische Richterinnen und Richter 
stehen in einem öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnis zum Bund und gehören 
daher dienst- und besoldungsrechtlich 
gesehen dem Kreis der Bundesbeamten an. 

2. Mit der Ernennung zur Richterin/zum 
Richter erlangt man die für die Ausübung des 
richterlichen Amtes erforderliche Unabhän-
gigkeit . Unabhängigkeit bedeutet, dass der 
Richterin/dem Richter in dieser Funktion 
keine Weisungen – wie sie im Art. 20 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes für die Organe 
der Verwaltung vorgesehen sind – erteilt 
werden können, und zwar weder individuelle 
noch generelle, weder konkrete noch 
abstrakte Weisungen. Unabhängigkeit 
bedeutet jedoch nicht, dass Richterinnen und 
Richter über den Gesetzen stehen; bildlich 
gesprochen sind vielmehr die Unabhängig-
keit und die Bindung an die Gesetze die 
Kehrseiten derselben Medaille. 

3. Die Unabhängigkeit wird durch Unabsetz-
barkeit  und Unversetzbarkeit  garantiert. 

Unter Unabsetzbarkeit und Unversetzbarkeit versteht 
man, dass Richterinnen und Richter – abgesehen 
vom Übertritt in den dauernden Ruhestand mit dem 
Ende jenes Jahres, in dem das 65. Lebensjahr 
vollendet wird – nur in den vom Gesetz vorgeschrie-
benen Fällen und Formen und auf Grund eines 
förmlichen richterlichen Erkenntnisses des Amtes 
enthoben oder gegen den Willen an eine andere 
Stelle oder in den Ruhestand versetzt werden dürfen. 

4. Die vom Verfassungsgesetzgeber zur 
Sicherung der richterlichen Unabhängigkeit 
in Kauf genommene Unversetzbarkeit ließ 



 

15 

zunächst die Einrichtung einer flexibel 
einsetzbaren „Personalreserve“, wie sie 
insbesondere im Zusammenhang mit 
komplexen Großverfahren gefordert wurde, 
nicht zu. 1994 wurde aber eine eigene 
Bestimmung über ausnahmsweise versetz-
bare „Sprengelrichter “ in die Verfassung 
eingefügt, um eine effiziente Vertretung 
verhinderter Richterinnen und Richter zu 
ermöglichen (siehe den in der Anlage 1 
abgedruckten Art 88a B-VG). 

Die Zahl der Sprengelrichterinnen und Sprengelrichter 
ist mit drei Prozent der bei den Bezirksgerichten und 
den Landesgerichten eingerichteten Richterstellen 
begrenzt. Sprengelrichter dürfen nur mit der Vertre-
tung von Richterinnen und Richtern der bezirks- und 
Landesgerichte und nur im Fall ihrer Verhinderung 
(Krankheit, Unfall etc.) oder dann betraut werden, 
wenn diese wegen des Umfangs ihrer Aufgaben an 
deren Erledigung innerhalb einer angemessenen Frist 
gehindert sind (das sind dieselben Voraussetzungen, 
unter denen der zuständige Personalsenat einer 
Richterin bzw. einem Richter eine Sache nachträglich 
abnehmen und einer anderen Richterin/einem 
anderen Richter übertragen kann). 

5. Die besonderen verfassungsrechtlichen 
und einfachgesetzlichen Garantien für das 
Richteramt haben nicht den Zweck, eine 
Klasse bevorrechteter Organwalter zu 
schaffen, sondern sind ausschließlich im 
Zusammenhang mit der Funktion der 
Rechtsprechung als eigenständiger Zweig 
der staatlichen Vollziehung zu sehen. Auch 
für Akte der Rechtsprechung sind Richte-
rinnen und Richter zivil-, straf- und 
disziplinarrechtlich verantwortlich . 

6. Die dargestellte verfassungsrechtliche 
Sonderstellung kommt Richterinnen und 
Richtern allerdings nur in Ausübung des 
richterlichen Amtes zu. „In Ausübung des 
richterlichen Amtes“ handelt der Richter „bei 
Besorgung aller ihm nach dem Gesetz und 
der Geschäftsverteilung zustehenden 
gerichtlichen Geschäfte mit Ausschluss der 
Justizverwaltungssachen, die nicht nach 
Vorschrift des Gesetzes durch Senate oder 
Kommissionen zu erledigen sind“ (Art 87 Abs 
2 B-VG). 

7. Zum besseren Verständnis für diese von 
der Bundesverfassung vorgenommene 
Begrenzung der richterlichen Sonderstellung 

muss der Begriff „Justizverwaltungssachen“ 
näher erläutert werden. Das Bundes-
Verfassungsgesetz bestimmt in seinem 
Artikel 94, dass „die Justiz von der Verwal-
tung in allen Instanzen getrennt“ ist. 

• Dieser Verfassungsgrundsatz bedeu-
tet, dass zur Vollziehung nur Gerichte 
oder Verwaltungsbehörden berufen 
werden dürfen, nicht aber Behörden, 
die teils als Justiz-, teils als Verwal-
tungsbehörden organisiert sind. Die 
Aufgaben der Vollziehung müssen 
daher entweder der Gerichtsbarkeit 
oder der Verwaltung zugewiesen wer-
den. 

• Eine Ausnahme von dieser organisa-
torischen Trennung sieht das Bundes-
Verfassungsgesetz lediglich für die 
Justizverwaltung vor. 

Aufgabe der (Organe der) Justizverwaltung ist es, die 
personellen und sachlichen Voraussetzungen für den 
Betrieb der Gerichte und Staatsanwaltschaften unter 
Beachtung der Grundsätze der Gesetzmäßigkeit, 
Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 
zu gewährleisten, in Ausübung ihres Aufsichtsrechtes 
eine die Rechtsschutzinteressen der Bevölkerung 
wahrende Rechtspflege sicherzustellen und die 
Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte, die Rechtspflegerinnen und Rechts-
pfleger und das übrige Personal der Gerichte und 
Staatsanwaltschaften zur Besorgung ihrer Aufgaben 
anzuhalten und erforderlichenfalls Hilfe anzubieten. 

8. Alle Organe der Justizverwaltung 
haben darauf zu achten, dass kein Eingriff 
in die richterliche Unabhängigkeit erfolgt.  

9. Soweit Richterinnen und Richter also 
(auch) mit Justizverwaltungsagenden betraut 
sind, kommt ihnen dafür die dargestellte 
verfassungsrechtliche Sonderstellung nur 
dann zu, wenn ein Gesetz ausdrücklich 
vorsieht, dass eine Justizverwaltungssache 
durch Senate oder Kommissionen zu 
erledigen ist; dies ist insbesondere für die 
Geschäftsverteilung auf mehrere Richterin-
nen und Richter eines Gerichtes und die 
Besetzungsvorschläge für freie Richterstellen 
vorgesehen. 

Zu jenen Richterinnen und Richtern, die (auch) 
Justizverwaltungsaufgaben haben, zählen vor allem 
die Vorsteherinnen und Vorsteher der Bezirksgerichte 
sowie die (Vize)Präsidentinnen und (Vize-)Präsiden-
ten der Gerichtshöfe (Landesgerichte, Oberlandes-
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gerichte, Oberster Gerichtshof). Sie werden – anders 
als in einigen anderen Ländern – auch mit dieser 
Funktion als Teil ihres Richteramts dauerhaft betraut 
und genießen die Garantien der Unabsetzbarkeit auch 
als Justizverwaltungsorgane. 

I. Rechtliche Verantwortlichkeit 

1. Richterinnen und Richter, die schuldhaft 
gegen Berufs- und Standespflichten versto-
ßen, sind disziplinär verantwortlich. Sie 
haben sich vor dem Disziplinargericht, das 
beim Oberlandesgericht bzw beim Obersten 
Gerichtshof eingerichtet ist und ausschließ-
lich aus Richterinnen und Richtern besteht, 
zu verantworten. Hervorzuheben ist, dass 
sich dies wie schon erwähnt auch auf Akte 
der Rechtsprechung beziehen kann, Richte-
rinnen und Richter also keine Immunität  
genießen. 

2. Soweit eine schuldhafte Berufspflichten-
verletzung auch einen strafgerichtlichen 
Tatbestand erfüllt, haben Richterinnen und 
Richter sich vor dem Strafgericht zu verant-
worten, wobei das Strafgesetzbuch eigene 
Amtsdelikte von öffentlich Bediensteten, wie 
zB den Missbrauch der Amtsgewalt, Ge-
schenkannahme, Verletzung des Amtsge-
heimnisses, vorsieht. 

3. Zivilrechtlich können Richterinnen und 
Richter nur vom Staat und nicht von den 
Parteien belangt werden. Parteien, die durch 
ein rechtswidriges und schuldhaftes Verhal-
ten einer Richterin/eines Richters einen 
Schaden erlitten haben, können diesen 
Schaden nur gegenüber dem Staat geltend 
machen. Bei Vorsatz und grober Fahrlässig-
keit hat jedoch der Staat die Möglichkeit, sich 
bei der Richterin/beim Richter ganz oder 
teilweise zu regressieren. 

V. Beruf Staatsanwältin bzw. 
Staatsanwalt 

A. Grundlagen 

1. Die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 
haben die den Staatsanwaltschaften von den 
Gesetzen zugewiesenen Aufgaben - vor 
allem die staatlichen Interessen in der 
Strafrechtspflege - wahrzunehmen. Mit dem 
Jahr 2008 wurden sie als als „Organe der 

Gerichtsbarkeit “ in die Bundes-Verfassung 
aufgenommen (Art. 90a B-VG) und mit ihren 
dienst- und besoldungsrechtlichen Sonder-
bestimmungen in das Dienstrecht der Richter 
integriert. Zugleich wurden ihre Stellen um 
etwa 50% aufgestockt. Im Gegensatz zu den 
Richterinnen und Richtern sind sie aber 
weiterhin an Weisungen der ihnen vorgesetz-
ten Organe bis hin zur Bundesministerin für 
Justiz gebunden. 

Die Oberstaatsanwaltschaften und die Generalproku-
ratur sind der Bundesministerin für Justiz unmittelbar 
untergeordnet. Die Generalprokuratur hat gegenüber 
den Oberstaatsanwaltschaften und den einzelnen 
Staatsanwaltschaften kein Weisungsrecht. 

2. Den Staatsanwaltschaften am Sitz der für 
Strafsachen zuständigen Landesgerichte 
obliegt auch die Anklagevertretung in der 
Hauptverhandlung bei den Bezirksgerichten 
des jeweiligen Landesgerichtssprengels. 
Diese Aufgabe wird in der Regel von Be-
zirksanwältinnen und Bezirksanwälten 
wahrgenommen (fachkundigen Bedienste-
ten), die unter Aufsicht und Leitung der 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 
stehen. 

Im zivilrechtlichen Bereich haben die Staatsanwalt-
schaften nur noch einen kleinen Tätigkeitsbereich  
(Angelegenheiten der Ehenichtigkeit, § 28 EheG). 

3. Weisungen  an Staatsanwaltschaften sind 
schriftlich zu erteilen und zu begründen. Ist 
dies wegen Gefahr im Verzug nicht möglich, 
so ist eine mündlich erteilte Weisung sobald 
wie möglich schriftlich zu bestätigen. Eine 
Ausfertigung der Weisung ist im sinne der 
Transparenz zum Akt zu nehmen.  

4. Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, die 
eine erteilte Weisung für rechtswidrig halten, 
haben dies ihren Vorgesetzten mitzuteilen. In 
diesem Fall sowie immer dann, wenn sonst 
eine schriftliche Weisung verlangt wird, 
haben die Vorgesetzten die Weisung 
schriftlich zu erteilen oder schriftlich zu 
wiederholen, widrigenfalls sie als zurückge-
zogen gilt. 

5. Die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 
haben eine gesetzliche Personalvertretung. 
Außerdem gibt es die privatrechtliche 
Vereinigung der österreichischen Staatsan-
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wältinnen und Staatsanwälte, 
www.staatsanwaelte.at. 

B. Ernennung zur Staatsanwältin/zum 
Staatsanwalt 

1. Zur Staatsanwältin/zum Staatsanwalt kann 
nur ernannt werden, wer die Erfordernisse 
für die Ernennung zur Richterin/zum Richter 
erfüllt (siehe den in der Anlage abgedruckten 
§ 26 RStDG) und eine zumindest einjährige 
Praxis als Richterin bzw. Richter  bei einem 
Gericht oder – in einer früheren Funktion – 
als Staatsanwältin bzw. Staatsanwalt 
aufweist. 

Eine Nachsichterteilung von dieser einjährigen Praxis 
ist gemäß § 174 Abs. 2 RStDG dann zulässig, wenn 
gleichermaßen geeignete Bewerberinnen und 
Bewerber, die allen Erfordernissen entsprechen, nicht 
vorhanden sind. Zu den Ernennungserfordernissen 
zählt wie für das Richteramt die österreichische 
Staatsbürgerschaft. 

2. Es gibt daher keine gesonderte Be-
rufsausbildung, sondern es werden Richte-
rinnen und Richter bzw. Richteramtsanwärte-
rinnen und Richteramtsanwärter (unter 
Erteilung der Nachsicht vom Praxiserforder-
nis) zu Staatsanwältinnen und Staatsanwäl-
ten ernannt. Ein späterer Wechsel von dem 
einen zum anderen Amt im Kernbereich der 
Rechtspflege ist zulässig. Von dieser 
Möglichkeit wird in der Praxis auch immer 
wieder Gebrauch gemacht. 

3. Freie Staatsanwaltsplanstellen sind – wie 
die Richterplanstellen – öffentlich zur 
Besetzung auszuschreiben. Die eingelangten 
Bewerbungsgesuche sind jeweils von einer 
vierköpfigen Personalkommission zu prüfen, 
deren Mitglieder alle die Erfordernisse für die 
Ernennung zum Staatsanwalt erfüllen 
müssen. Personalkommissionen sind bei den 
Oberstaatsanwaltschaften, bei der Gene-
ralprokuratur und beim Bundesministerium 
für Justiz eingerichtet. 

Den Personalkommissionen bei den Oberstaatsan-
waltschaften und bei der Generalprokuratur gehören 
je zwei Mitglieder kraft ihres Amtes an. Ferner 
entsendet die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst und 
das zentrale Personalvertretungsorgan für die 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte je eine 
Staatsanwältin/einen Staatsanwalt in diese Personal-
kommissionen. 

4. Die Personalkommission hat einen 
Besetzungsvorschlag zu erstatten, der in 
seiner Form jenem für eine Richterplanstelle 
entspricht. Der Vorschlag der Personalkom-
mission ist zwar rechtlich nicht verbindlich, in 
der Praxis werden jedoch nur Bewerberinnen 
und Bewerber aus dem Kreis der Vorge-
schlagenen ernannt. 

5. Das Recht zur Ernennung der Staatsan-
wälte steht dem Bundespräsidenten zu, der 
jedoch - gleich wie bei den Richterplanstellen 
- für die meisten Staatsanwaltsplanstellen 
das Ernennungsrecht an die Bundesministe-
rin für Justiz delegiert hat. 

6. Ähnlich der im richterlichen Bereich mit 
den „Sprengelrichtern“ geschaffenen Perso-
nalreserve konnte auch für den staatsan-
waltschaftlichen Bereich die gesetzliche 
Grundlage für die Ernennung sogenannter 
Sprengelstaatsanwältinnen und Sprengel-
staatsanwälte geschaffen werden (§ 175 
Abs. 2 RStDG). Sie sollen neben der 
Vertretung längerer Abwesenheiten vor allem 
jene Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 
entlasten, in deren Abteilungen („Referate“) 
Großverfahren anfallen. 

C. Rechtliche Verantwortlichkeit 

Die rechtliche Verantwortlichkeit der Staats-
anwältinnen und Staatsanwälte entspricht 
jener im Richteramt. 

VI. Beruf Rechtspflegerin bzw. 
Rechtspfleger 

A. Allgemeines 

1. Die rund 600 Rechtspflegerinnen und 
Rechtspfleger sind in Österreich eine 
unverzichtbare Säule der Gerichtsbarkeit . 
Ohne ihre Tätigkeit wäre der Gerichtsbetrieb 
bei Österreichs Bezirks- und Landesgerich-
ten schon deshalb nicht mehr denkbar, weil 
rein zahlenmäßig der größte Teil aller 
Gerichtsentscheidungen – vor allem im 
Bereich der Exekutions-, Firmenbuch- und 
Grundbuchsachen – von Rechtspflegerinnen 
und Rechtspflegern getroffen werden. 

2. Sie sind besonders ausgebildete 
Beamtinnen und Beamte  des Gerichts, 
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denen auf Grund des Bundes-
Verfassungsgesetzes (Art 87a B-VG) und 
des Rechtspflegergesetzes die Besorgung 
von genau umschriebenen Geschäften der 
erstinstanzlichen Gerichtsbarkeit in Zivil-
rechtssachen übertragen ist. Sie unterstehen 
in dieser Funktion nur den jeweils vorgesetz-
ten Richterinnen und Richtern und sind nur 
an deren Weisungen gebunden. Diesem 
Weisungsrecht kommt heute praktisch keine 
Bedeutung mehr zu, sodass die Rechtspfle-
gerinnen und Rechtspfleger weitestgehend 
völlig eigenverantwortlich arbeiten. 

3. Historisch gesehen geht das Amt auf die 
wirtschaftliche Notsituation Ende der 1920er-
Jahre zurück. Damals ging es darum, die 
Richter – insbesondere in Exekutionssachen 
– von „einfachen und gleichsam wiederkeh-
renden Geschäften“ zu entlasten. Anfänglich 
wurden sie „Fachbeamte mit erweitertem 
Wirkungskreis“ genannt, erst später setzte 
sich die Bezeichnung Rechtspflegerin bzw. 
Rechtspfleger durch. 

4. Ein wichtiger Markstein in der Entwicklung 
war für die Rechtspflegerinnen und Rechts-
pfleger das Jahr 1962, in dem das Amt in der 
österreichischen Bundesverfassung veran-
kert und ein eigenes Rechtspflegergesetz 
beschlossen wurde.  

5. In der Folge wurde ihre Stellung als 
bedeutsame Organe der Gerichtsbarkeit 
weiter verbessert und  ihre Tätigkeit zeitge-
mäß umschrieben. Die Zuständigkeiten 
wurden mehrfach erweitert und die Ausbil-
dungsvorschriften neu geregelt. Die aktuellen 
Bestimmungen finden sich im Rechtspfleger-
gesetz (RpflG), BGBl. Nr. 560/1985. 

6. Die rechtliche Verantwortlichkeit entspricht 
jener der Richterinnen und Richter. 

B. Arbeitsgebiete der Rechtspflegerin-
nen und Rechtspfleger 

1. Die österreichische Rechtsordnung sieht 
vier Arbeitsgebiete vor, in denen Rechtspfle-
gerinnen und Rechtspfleger tätig werden 
können: 

• Exekutions-, Insolvenz- und Zivilpro-
zesssachen 

• Außerstreitsachen 

• Grundbuchs- und Schiffsregistersa-
chen 

• Firmenbuchsachen 

2. Von den insgesamt rund 600 Rechtspfle-
gerinnen und Rechtspflegern werden etwa 
34% in Exekutions-, Insolvenz- und Zivilpro-
zesssachen, etwa 30% in Grundbuchsachen, 
28% in Außerstreitsachen und 8% in Fir-
menbuchsachen eingesetzt. 

 
Abb. 7: Tätigkeitsbereiche der Rechtspflegerinnen u nd 
Rechtspfleger 

3. Jedes dieser vier Arbeitsgebiete erfordert 
eine gesonderte Ausbildung und eine 
gesonderte Bestellung zur Rechtspflege-
rin/zum Rechtspfleger für das betreffende 
Arbeitsgebiet. 

4. Eine besondere Regelung gilt für die 
sogenannten „Mahnsachen“ (das sind 
vereinfacht ausgedrückt auf Geldbeträge 
lautende Zivilklagen, bei denen zunächst ein 
Zahlungsbefehl an die beklagte Partei 
erlassen wird; erhebt sie keinen Einspruch, 
bildet der rechtskräftig gewordene Zahlungs-
befehl einen Exekutionstitel). Wer die 
Rechtspflegerausbildung nach dem 31. 
Dezember 1985 absolviert hat, darf diese 
Mahnsachen bearbeiten.  

Eine weitere, bedeutende Ausdehnung des Zustän-
digkeitsbereiches der Rechtspflegerinnen und 
Rechtspfleger in Exekutionssachen ist mit Beginn des 
Jahres 1995 wirksam geworden. Damals sind die 
Bestimmungen über das bezirksgerichtliche Insol-
venzverfahren (sogenanntes „Schuldenregulierungs-
verfahren“ oder auch „Privatkonkurs“) in Kraft 
getreten, die maßgeblich von Exekutionsrechtspfle-
gern vollzogen werden. Ihr Aufgabenbereich in 
Firmenbuchsachen hat auch auf Grund des am 1. Juli 
1996 in Kraft getretenen EU-Gesellschaftsrechts-
Änderungsgesetzes und der darin getroffenen 
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zusätzlichen Rechnungslegungspflichten sowie durch 
das neue Außerstreitgesetz, BGBl. I Nr. 111/2003, 
Erweiterungen erfahren. 

C. Zuständigkeitsabgrenzung zwischen 
Richter und Rechtspfleger 

1. Der Wirkungskreis der Rechtspflegerinnen 
und Rechtspfleger umfasst nicht alle auf den 
genannten Arbeitsgebieten anfallenden 
Arbeiten und Entscheidungen. Die in ihre 
Zuständigkeit fallenden Geschäfte sind im 
Rechtspflegergesetz genau aufgezählt, 
wobei der Wirkungskreis in den einzelnen 
Arbeitsgebieten unterschiedlich weit gezogen 
ist. 

2. Im Arbeitsgebiet Grundbuchssachen 
beispielsweise sind den Richterinnen und 
Richtern praktisch keine Aufgaben mehr 
vorbehalten; dieses Arbeitsgebiet ist daher 
eine ausschließliche Domäne der Rechts-
pflegerinnen und Rechtspfleger. 

3. Auch der Großteil der Exekutionssachen 
wird von Rechtspflegerinnen und Rechts-
pflegern erledigt; den Richterinnen und 
Richtern sind nur besonders schwierige 
Verfahren (wie etwa die Exekution auf 
Liegenschaften) oder Verfahrensteile (wie 
etwa die Vollstreckbarerklärung ausländi-
scher Exekutionstitel) vorbehalten. 

4. In Verlassenschafts- und Pflegschaftssa-
chen, die zum Außerstreitverfahren gehören, 
im Mahnverfahren und schließlich auch in 
Firmenbuchsachen ist ihr Wirkungskreis 
ebenfalls sehr weit gezogen. So werden alle 
Verlassenschaftsakten von Rechtspflegerin-
nen und Rechtspflegern geführt, in denen 
das Vermögen 150.000 € nicht übersteigt, 
sowie jene Pflegschaftsverfahren, in denen 
das Vermögen der Pflegebefohlenen 
100.000 € nicht übersteigt. 

D. Laufbahn und Ausbildung der 
Rechtspflegerin/des Rechtspflegers 

1. Der Berufseinstieg hat die Ablegung der 
Reifeprüfung an einer höheren Schule (also 
die „Matura“) zur Voraussetzung.  

2. Vor der Zulassung zur Rechtspflegeraus-
bildung durch den Präsidenten des Oberlan-
desgerichtes müssen Bewerberinnen und 

Bewerber in der Gerichtskanzlei arbeiten und 
die für Bedienstete in den Geschäftsstellen 
(Kanzleien) der Gerichte und Staatsanwalt-
schaften vorgesehenen Prüfungen ablegen. 

3. Die Dauer der eigentlichen Rechtspfle-
gerausbildung beträgt drei Jahre und 
umfasst  

• die Verwendung bei einem oder meh-
reren Gerichten mit der Vorbereitung 
von Erledigungen auf dem angestreb-
ten Arbeitsgebiet, 

• die Teilnahme an einem Grundlehr-
gang und an einem Arbeitsgebiets-
lehrgang sowie 

• die in zwei Teilprüfungen abzulegende 
Rechtspflegerprüfung. 

Die Prüfung wird von einer Kommission aus 
drei Mitgliedern abgenommen. Den Vorsitz 
führt eine Richterin/ein Richter sein, ein 
Mitglied muss Rechtspflegerin oder Rechts-
pfleger sein. 

4. Nach der bestandenen Rechtspflegerprü-
fung erhalten die Rechtspflegeranwärterin-
nen und Rechtspflegeranwärter ein von der 
Bundesministerin für Justiz ausgestelltes 
Diplom. 

Dieses Diplom ist von der erst nach Absolvierung der 
dreijährigen Ausbildungszeit auszustellenden 
Rechtspflegerurkunde zu unterscheiden, die die 
Befähigung zur Ausübung des Rechtspflegerberufes 
bestätigt. Mit der Rechtspflegerurkunde ist die 
grundsätzliche Befugnis zur Besorgung der in den 
jeweiligen Wirkungskreis fallenden Geschäfte der 
Gerichtsbarkeit verbunden. 

5. In der Folge hat der Präsident des Ober-
landesgerichtes zu bestimmen, bei welchem 
Gericht und allenfalls in welchem zeitlichen 
Umfang die Rechtspflegerin/der Rechtspfle-
ger zu verwenden ist. 

Innerhalb des Gerichtes wird die Rechtspflegerin/der 
Rechtspfleger einer Gerichtsabteilung zugewiesen. 
Sie/Er ist in der Geschäftsverteilungsübersicht des 
Gerichtes unter Angabe des Arbeitsgebietes und der 
zugewiesenen Gerichtsabteilung zu nennen. 
Innerhalb der Gerichtsabteilung ergeben sich die 
Aufgaben unmittelbar aus dem Gesetz, wobei die 
Richterin oder der Richter jedoch auch Vorgänge an 
sich ziehen kann. 

6. Die Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger 
werden durch eine gesetzliche Personalver-
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tretung vertreten. Als privatrechtliche 
Organisation besteht die Vereinigung der 
Rechtspfleger Österreichs, www.vdroe.at. 

E. Rechtspflegerinnen und Rechtspfle-
ger im übrigen Europa 

1. Ein Vergleich mit anderen europäischen 
Ländern zeigt, dass Rechtspflegerinnen und 
Rechtspfleger nur in der Bundesrepublik 
Deutschland eine ebenso wichtige Aufgabe 
der Rechtsprechung erfüllen wie in Öster-
reich. In anderen westeuropäischen Ländern 
üben vergleichbare Gerichtsbedienstete (in 
Frankreich zB als „Greffiers“ bezeichnet) 
keine richterlichen Tätigkeiten aus. Ihre 
Aufgabe besteht vor allem in der Vorberei-
tung oder in der Abfassung von Entschei-
dungsentwürfen.  

2. Die Aufgabenteilung zwischen Richtern 
und Rechtspflegern hat sich sowohl in der 
Bundesrepublik Deutschland als auch in 
Österreich sehr bewährt. Mit Entschließung 
des Ministerkomitees des Europarates vom 
12. September 1986 wurde die Empfehlung 
ausgesprochen, Rechtspflegerinnen und 
Rechtspfleger so wie in der Bundesrepublik 
Deutschland und in Österreich stärker in der 
Rechtsprechung einzusetzen. 

3. Dieses Anliegen wird auch von der 
Europäischen Union der Rechtspflegerinnen 
und Rechtspfleger (www.rechtspfleger.org), 
die beim Europarat Konsultativstatus hat, mit 
großem Nachdruck unterstützt. 

VII. Beruf Rechtsanwältin bzw. 
Rechtsanwalt 

A. Allgemeines 

1. Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte 
sind dazu befugt, Parteien in allen gerichtli-
chen und außergerichtlichen, in allen 
öffentlichen und Privatangelegenheiten vor 
allen Gerichten und Behörden der Republik 
Österreich zu vertreten. 

2. Zur Ausübung der Rechtsanwaltschaft in 
Österreich bedarf es keiner behördlichen 
Ernennung; die Berufsausübung setzt jedoch 
die nachgenannten Erfordernisse voraus. 

3. Die wesentlichen Rechtsgrundlagen 
enthalten die Rechtsanwaltsordnung (RAO), 
RGBl. Nr. 96/1896, das Disziplinarstatut für 
Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter 
(DSt), BGBl. Nr. 474/1990, das Bundesge-
setz über den Rechtsanwaltstarif (RATG), 
BGBl. Nr. 189/1969 und das Rechtsanwalts-
prüfungsgesetz (RAPG), BGBl. 
Nr. 556/1985. 

B. Voraussetzungen für die Berufsaus-
übung 

1. Wer den Beruf der Rechtsanwältin/des 
Rechtsanwalts ergreifen will, hat nach dem 
Studium der Rechtswissenschaften (Studium 
des österreichischen Rechts) eine insgesamt 
zumindest fünfjährige rechtsberufliche 
Tätigkeit nachzuweisen, davon zumindest 
neun Monate Gerichtspraxis (bei Gericht 
bzw. einer Staatsanwaltschaft, s. Abschnitt 
II.C, Seite 9) und drei Jahre bei einer 
österreichischen Rechtsanwältin/einem 
österreichischen Rechtsanwalt als Recht-
sanwaltsanwärterin bzw. Rechtsanwaltan-
wärter. Derzeit gibt es rund 1.900 Rechtsan-
waltsanwärterinnen und Rechtsanwaltsan-
wärter, Frauen sind mit rund 45% vertreten. 

2. Die für die Berufsausübung erforderliche 
Rechtsanwaltsprüfung  kann nach einer 
praktischen Verwendung von drei Jahren, 
hievon mindestens neun Monate bei Gericht 
und mindestens zwei Jahre bei einem 
Rechtsanwalt abgelegt werden. Vorausset-
zung für die Ablegung der Prüfung ist 
überdies die Teilnahme an von der Rechts-
anwaltskammer verbindlich vorgeschriebe-
nen Ausbildungsveranstaltungen. 

Die Prüfung ist mündlich und schriftlich vor einem 
Senat der Rechtsanwaltsprüfungskommission, die bei 
den Oberlandesgerichten besteht, abzulegen. Der 
Senat setzt sich aus zwei Mitgliedern aus dem 
Richterstand und aus zwei Mitgliedern aus der 
Anwaltschaft zusammen. 

3. Wer die aufgezählten Erfordernisse erfüllt, 
kann die Eintragung in die Liste derjenigen 
Rechtsanwaltskammer erwirken, in deren 
Sprengel der Kanzleisitz liegen soll. 

Diese Eintragung erfolgt auf Grund des Nachweises 
der gesetzlichen Erfordernisse und nach einem dem 
Kammerpräsidenten geleisteten Gelöbnis (ohne 
Mitwirkung der Justizministerin bzw. des Justizminis-
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ters). Die Eintragung ist nur zu verweigern, wenn 
der/die Betreffende eine Handlung begangen hat, die 
des Vertrauens unwürdig macht. Gesellschaften zur 
Ausübung der Rechtsanwaltschaft – Gesellschaften 
bürgerlichen Rechts, offene Gesellschaften oder 
Kommanditgesellschaften (Rechtsanwalts-
Partnerschaften) und Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung –  sind beim Ausschuss der Rechtsanwalts-
kammer, in deren Sprengel sie ihren Kanzleisitz 
haben, zur Eintragung in die Liste der Rechtsanwalts-
Gesellschaften anzumelden (siehe § 1a der Rechts-
anwaltsordnung). 

4. Unter bestimmten Voraussetzungen kann 
in Österreich auch ein ausländischer Rechts-
anwalt, der Staatsangehöriger eines Mit-
gliedsstaats der Europäischen Union oder 
eines anderen Vertragsstaates des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschafts-
raum oder der Schweiz ist, 

• vorübergehend rechtsanwaltliche Tä-
tigkeiten ausüben, 

• nach Ablegung einer Eignungsprüfung 
um die Eintragung in die Liste der 
Rechtsanwälte der zuständigen 
Rechtsanwaltskammer ansuchen oder 

• sich unter der Berufsbezeichnung des 
Herkunftsstaates sofort ohne vorheri-
ge Eignungsprüfung in Österreich nie-
derlassen und sich nach einer dreijäh-
rigen „effektiven und regelmäßigen“ 
Berufsausübung in Österreich voll in 
die österreichische Rechtsanwalt-
schaft integrieren. 

Siehe dazu im Detail das Bundesgesetz über den 
freien Dienstleistungsverkehr und die Niederlassung 
von europäischen Rechtsanwältinnen und Rechtsan-
wälten sowie die Erbringung von Rechtsdienstleistun-
gen durch international tätige Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälte in Österreich (EIRAG), BGBl. I Nr. 
27/2000. 

C. Rechtliche Verantwortlichkeit 

Rechtsanwälte, die gegen Berufspflichten 
oder das Standesansehen verstoßen, haben 
sich vor einem von der örtlichen Rechtsan-
waltskammer gewählten Disziplinarrat zu 
verantworten. Die Strafbefugnis des Diszipli-
narrates geht bis zur Streichung von der 
Liste der Rechtsanwälte. In zweiter Instanz 
entscheidet die Oberste Berufungs- und 
Disziplinarkommission in Vierersenaten, die 
sich aus zwei Richtern oder Richterinnen des 
Obersten Gerichtshofes und zwei Rechtsan-

wältinnen oder Rechtsanwälten zusammen-
setzen. Daneben unterliegen Rechtsanwälte 
selbstverständlich auch einer straf- und 
zivilrechtlichen Verantwortung. 

D. Rechtsanwaltskammern 

Sämtliche in die Liste eingetragenen Rechts-
anwältinnen und Rechtsanwälte eines 
Bundeslandes bilden eine Rechtsanwalts-
kammer. Die Rechtsanwaltskammern sind 
Körperschaften des öffentlichen Rechtes und 
autonome Selbstverwaltungskörper. Die 
Rechtsanwaltskammern, die auch staatliche 
Aufgaben zu erfüllen haben, werden von frei 
gewählten Ausschüssen verwaltet und einem 
gleichfalls von allen Mitgliedern gewählten 
Präsidenten repräsentiert. 

E. Österreichischer Rechtsanwalts-
kammertag 

1. Delegierte der Rechtsanwaltskammern der 
einzelnen Bundesländer bilden zur Koordi-
nierung ihrer Aufgaben eine gemeinsame 
Repräsentanz auf Bundesebene, den 
Österreichischen Rechtsanwaltskammertag 
(www.rechtsanwaelte.at). 

2. Dem Österreichischen Rechtsanwalts-
kammertag obliegen unter anderem: 

• die Erstattung von Gesetzesvorschlä-
gen und Gutachten zu Gesetzesent-
würfen; 

• die Anzeige von Mängeln in der 
Rechtspflege und Verwaltung und die 
Erstattung von Vorschlägen zur Ver-
besserung von Rechtspflege und Ver-
waltung; 

• die Erlassung von Richtlinien zB über 
die Berufsausübung, zu den Kriterien 
für die Ermittlung des angemessenen 
Honorars (soweit keine gesetzliche 
Regelung vorgesehen ist) oder für die 
Ausbildung von Rechtsanwaltsanwär-
tern/-innen. 

F. Finanzprokuratur – Anwalt und Bera-
ter der Republik 

Die erfolgreiche Ablegung der Rechtsan-
waltsprüfung ist auch für eine juristische 
Tätigkeit in der Finanzprokuratur erforderlich 
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(öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis), die 
die Funktion eines Rechtsanwalts und 
Beraters für die Republik Österreich und 
staatsnahe Einrichtungen wahrnimmt. 

http://finanzprokuratur.bmf.gv.at/  

VIII. Beruf Notarin bzw. Notar 

A. Allgemeines 

1. Seit der Wiedererrichtung des österreichi-
schen Notariates im Jahre 1850 steht der 
rechtsuchenden Bevölkerung zur Regelung 
ihrer privatrechtlichen Rechtsverhältnisse der 
Notar als unabhängiges und unparteiisches 
Organ der vorsorgenden Rechtspflege zur 
Verfügung. 

2. Seine Hauptaufgabe liegt in der Mitwir-
kung an Rechtsvorgängen und in der 
Rechtsbetreuung der Bevölkerung. Der Notar 
errichtet öffentliche Urkunden, verwahrt 
Fremdgut, verfasst Privaturkunden und 
vertritt Parteien, vornehmlich im außerstreiti-
gen Bereich. Darüber hinaus obliegt dem 
Notar noch die Tätigkeit als Beauftragter des 
Gerichtes im Verfahren außer Streitsachen. 
Insbesondere wird er zur Durchführung der 
Verlassenschaftsverfahren als sogenannter 
Gerichtskommissär herangezogen. Der 
Notar hat dafür zu sorgen, dass die Vermö-
genswerte eines Verstorbenen gesichert 
werden und den berechtigten Personen 
zukommen. Diese Tätigkeit erfordert beson-
dere Kenntnisse im Erbrecht und im Außer-
streitverfahren, woraus wieder die ständige 
Heranziehung von Notaren durch die 
Bevölkerung bei der Mitwirkung von Testa-
mentserrichtungen wie überhaupt zur 
Beratung und Vertretung in Erbrechtsange-
legenheiten resultiert. 

3. Der Notar übt ein öffentliches Amt aus, ist 
jedoch kein Beamter. Er trägt das wirtschaft-
liche Risiko des Kanzleibetriebes, betreibt 
jedoch kein Gewerbe. Er ist dem freien Beruf 
angenähert, als Gerichtskommissär aber ein 
gerichtliches Organ. Die Tätigkeit als Notar 
ist hauptberuflich und kann nicht wie in 
einigen anderen Ländern mit einer Tätigkeit 
als Rechtsanwalt verbunden werden. 

4. Veränderungen der Zahl der Notarstellen 
und deren Amtssitze erfolgen jeweils durch 
Verordnung der Bundesministerin/des 
Bundesministers für Justiz. Derzeit bestehen 
in Österreich 490 Notarstellen. 

5. Die wesentlichen Rechtsgrundlagen für 
diese Tätigkeit enthalten die Notariatsord-
nung (NO), RGBl. Nr. 75/1871, das Notari-
atsaktsgesetz, RGBl. Nr. 76/1871, das 
Notariatstarifgesetz (NTG), BGBl. 
Nr. 576/1973, das Notariatsprüfungsgesetz, 
BGBl. Nr. 522/1987, das Gerichtskommis-
särsgesetz, BGBl. Nr. 343/1970, und das 
Gerichtskommissionstarifgesetz (GKTG), 
BGBl. Nr. 108/1971. 

B. Ausbildung 

1. Der Weg bis zur Ernennung zum Notar ist 
lang. Wer das Studium der Rechtswissen-
schaften (Studium des österreichischen 
Rechts) abgeschlossen hat und sich für den 
Beruf des Notars interessiert, sucht eine/n 
Notar/in, der/die sie/ihn in ein Angestellten-
verhältnis aufnimmt und in die Liste der 
Notariatskandidaten eintragen lässt. Die 
Eintragung in die von der zuständigen 
Notariatskammer geführte Liste der Notari-
atskandidaten ist nur zulässig, wenn die/der 
Betreffende eine neunmonatige Gerichts-
praxis  als Rechtspraktikant/in (bei Gericht 
bzw. einer Staatsanwaltschaft, s. Abschnitt 
II.C, Seite 9) aufweist und bei der erstmali-
gen Eintragung in das Kandidatenverzeichnis 
das 35. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.  

Ansonsten kann die Eintragung nur aus wichtigen 
Gründen verweigert werden, beispielsweise bei 
zerrütteten Vermögensverhältnissen. 

2. Einmal Notariatskandidat/in geworden, 
muss diese Tätigkeit eine ausschließliche 
sein. Nebentätigkeiten sind genehmigungs-
pflichtig. 

C. Notariatsprüfung 

1. Um zur Notariatsprüfung zugelassen zu 
werden, hat die/der Notariatskandidat/in von 
der Notariatskammer verbindlich vorge-
schriebene Ausbildungsveranstaltungen zu 
besuchen. 
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2. Die Notariatsprüfung ist in zwei Teilen 
abzulegen: 

• Zur ersten Teilprüfung kann die/der 
Notariatskandidat/in nach einer Kan-
didatenzeit von 18 Monaten antreten, 
spätestens muss jedoch die erste 
Teilprüfung am Ende des fünften Jah-
res der Kandidatenzeit abgelegt wer-
den, widrigenfalls man von der Liste 
der Notariatskandidaten zu streichen 
ist. 

• Zur zweiten Teilprüfung kann man 
nach einer weiteren praktischen Ver-
wendung als Notariatskandidat/in im 
Ausmaß von mindestens einem Jahr 
antreten. Spätestens vor Ablauf einer 
zehnjährigen Kandidatenzeit muss die 
zweite Teilprüfung der Notariatsprü-
fung erfolgreich bestanden werden, 
sonst wird man von der Liste gestri-
chen. 

D. Ernennung zur Notarin/zum Notar 

1. Frei gewordene oder neu geschaffene 
Notarstellen sind vor ihrer Besetzung 
öffentlich auszuschreiben. Das Gesetz (§ 6 
Notariatsordnung) fordert von den Bewer-
bern/-innen um eine Notarstelle unter 
anderem, dass sie 

• die österreichische Staatsbürgerschaft 
besitzen (siehe bereits Seite 5, Punkt 
I.A.3.), 

• das rechtswissenschaftliche Diplom-
studium oder das rechts- und staats-
wissenschaftliche Studium (Studium 
des österreichischen Rechts) erfolg-
reich zurückgelegt haben, 

• die Notariatsprüfung bestanden haben 
und 

• eine siebenjährige rechtsberufliche 
Verwendung, davon mindestens drei 
Jahre als Notariatskandidat nach Ab-
legung der Notariatsprüfung, nach-
weisen können. 

Zu C-53/08 ist derzeit ein Verfahren beim EuGH 
anhängig, in welchem die Europäische Kommission 
eine Verletzung des EG-Vertrages durch das 

Festhalten am Erfordernis der österreichischen 
Staatsbürgerschaft geltend macht. 

2. Diese Grundvoraussetzungen geben aber 
noch kein Recht auf Ernennung zum Notar. 
Im Besetzungsverfahren werden die Bewer-
berinnen und Bewerber von der örtlich 
zuständigen Notariatskammer und nachfol-
gend von den Personalsenaten des zustän-
digen Gerichtshofes erster Instanz und des 
Oberlandesgerichtes begutachtet und 
gereiht, wobei der Dauer der praktischen 
Verwendung maßgebende Bedeutung 
zukommt. Die Notariatskammer und die zwei 
Personalsenate erstatten je einen Dreiervor-
schlag an die/den Bundesminister/in für 
Justiz. Sie/er ist an die Vorschläge zwar nicht 
gebunden, ernennt aber in der Praxis nur 
gereihte Bewerber/-innen.  

3. Das Notarenamt kann bis zum 31. Jänner 
des Kalenderjahres ausgeübt werden, das 
der Vollendung des 70. Lebensjahres folgt. 
Eine Ernennung auf eine andere Notarstelle 
ist nach Ablauf des 64. Lebensjahres nicht 
mehr zulässig, ebenso ist eine Ernennung 
auf eine andere Stelle solange nicht zulässig, 
solange die Amtszeit auf der letzten Notar-
stelle nicht zumindest sechs Jahre betragen 
hat. Eine amtswegige Versetzung eines 
Notars auf eine andere Notarstelle ist 
unzulässig. 

Notare können zum Zweck der Ausübung ihres 
Berufes auch Offene Gesellschaften und Kommandit-
gesellschaften (Notar-Partnerschaften) bilden (siehe 
im Detail die §§ 22 ff der Notariatsordnung). 

E. Aufsicht über das Notariat; rechtli-
che Verantwortlichkeit 

1. Notare stehen wegen ihrer Aufgaben als 
Errichter von öffentlichen Urkunden und als 
Gerichtskommissäre unter besonderer 
Kontrolle. Die Aufsicht über das Notariat 
obliegt der/dem Bundesminister/in für Justiz, 
der Justizverwaltung und unmittelbar den 
Notariatskammern. 

2. Für Notare gilt ein eigenes Disziplinar-
recht. Disziplinarvergehen werden in erster 
Instanz vom Oberlandesgericht als Diszipli-
nargericht für Notare und in zweiter Instanz 
vom Obersten Gerichtshof als Disziplinarge-
richt für Notare geahndet, wobei den erken-
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nenden Senaten jeweils auch Notare 
anzugehören haben. Der Strafenkatalog des 
Disziplinargerichtes reicht bis zur Amtsent-
hebung. Bloße Ordnungswidrigkeiten werden 
von der Notariatskammer und als Berufungs-
instanz vom Ständigen Ausschuss der 
Österreichischen Notariatskammer geahn-
det. 

3. Neben seiner disziplinären Verantwortlich-
keit unterliegt der Notar selbstverständlich 
auch einer strafrechtlichen und zivilrechtli-
chen Verantwortlichkeit. 

Soweit der Notar als Gerichtskommissär tätig wird, gilt 
er als Beamter im strafrechtlichen Sinn und ist daher 
für die sogenannten Amtsdelikte, dazu zählt insbe-
sondere der Missbrauch der Amtsgewalt, verantwort-
lich. Seine zivilrechtliche Haftung ist unterschiedlich 
geregelt. Soweit er als Gerichtskommissär tätig wird, 
unterliegt er denselben Haftungsregelungen wie der 
Richter und der Staatsanwalt. Er kann also von den 
Parteien nicht unmittelbar in Anspruch genommen 
werden, sondern die Parteien haben ihre Ersatzan-
sprüche an den Staat zu richten. Der Staat kann sich 
bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit regressieren. 
Außerhalb seiner Tätigkeit als Gerichtskommissär ist 
er den Parteien unmittelbar zivilrechtlich verantwort-
lich. 

F. Die Notariatskollegien 

1. Die Notare, die in einem Bundesland ihren 
Amtssitz haben, und die in das Verzeichnis 
der Notariatskandidaten dieses Bundeslan-
des eingetragenen Notariatskandidaten 
bilden ein Notariatskollegium. Für die 
Bundesländer Wien, Niederösterreich und 
Burgenland sowie für die Bundesländer Tirol 
und Vorarlberg bestehen jeweils gemeinsa-
me Kollegien. Jedes Kollegium besteht aus 
der Gruppe der Notare und aus der Gruppe 
der Notariatskandidaten. Dem Kollegium 
obliegen die Wahrung der Ehre und Würde 
des Standes und die Vertretung der Standes-
interessen. 

2. Jedes Notariatskollegium hat aus seinen 
Mitgliedern eine Notariatskammer zu wählen. 
Die Notariatskammer besteht aus einem 
Notar als Präsidenten, sechs Notaren (Wien: 
zwölf) und drei Notariatskandidaten (Wien: 
sechs) als Mitgliedern. 

G. Österreichische Notariatskammer 

1. Aus den Notariatskammern der Länder 
setzt sich die Österreichische Notariatskam-
mer (www.notar.at) zusammen. Diese ist, 
soweit es das österreichische Notariat in 
seiner Gesamtheit oder über den Bereich 
einer einzelnen Notariatskammer hinausrei-
chende Angelegenheiten betrifft, zur Wah-
rung der Rechte und Angelegenheiten des 
Notariats sowie zu seiner Vertretung berufen. 

2. Zu ihrem Wirkungskreis gehören beson-
ders die Erstattung von Gesetzesvorschlä-
gen und Gutachten zu Gesetzesentwürfen 
sowie die Einrichtung und Führung des 
zentralen Testamentsregisters, des notariel-
len Treuhandregisters und des elektroni-
schen Urkundenarchivs des österreichischen 
Notariats. 
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Anhang I  

Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) - 
Auszug 

 
B. Gerichtsbarkeit 

Artikel 82.  (1) Alle Gerichtsbarkeit geht vom Bund 
aus. 

(2) Die Urteile und Erkenntnisse werden im Namen 
der Republik verkündet und ausgefertigt. 

Artikel 83.  (1) Die Verfassung und Zuständigkeit der 
Gerichte wird durch Bundesgesetz festgestellt. 

(2) Niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzo-
gen werden. 

(3) (Anm.: Aufgehoben durch Art. I Z 1 BGBl. 
Nr. 73/1968) 

Artikel 84.  Die Militärgerichtsbarkeit ist - außer für 
Kriegszeiten - aufgehoben. 

Artikel 85.  Die Todesstrafe ist abgeschafft. 

Artikel 86.  (1) Die Richter werden, sofern nicht in 
diesem Gesetz anderes bestimmt ist, gemäß dem Antrag 
der Bundesregierung vom Bundespräsidenten oder auf 
Grund seiner Ermächtigung vom zuständigen Bundesmi-
nister ernannt; die Bundesregierung oder der Bundesminis-
ter hat Besetzungsvorschläge der durch die Gerichtsverfas-
sung hiezu berufenen Senate einzuholen. 

(2) Der dem zuständigen Bundesminister vorzulegen-
de und der von ihm an die Bundesregierung zu leitende 
Besetzungsvorschlag hat, wenn genügend Bewerber 
vorhanden sind, mindestens drei Personen, wenn aber 
mehr als eine Stelle zu besetzen ist, mindestens doppelt so 
viele Personen zu umfassen, als Richter zu ernennen sind. 

Artikel 87.  (1) Die Richter sind in Ausübung ihres 
richterlichen Amtes unabhängig. 

(2) In Ausübung seines richterlichen Amtes befindet 
sich ein Richter bei Besorgung aller ihm nach dem Gesetz 
und der Geschäftsverteilung zustehenden gerichtlichen 
Geschäfte, mit Ausschluss der Justizverwaltungssachen, 
die nicht nach Vorschrift des Gesetzes durch Senate oder 
Kommissionen zu erledigen sind. 

(3) Die Geschäfte sind unter die Richter eines Gerich-
tes für die in der Gerichtsverfassung bestimmte Zeit im 
voraus zu verteilen. Eine nach dieser Geschäftsverteilung 
einem Richter zufallende Sache darf ihm nur durch 
Verfügung des durch die Gerichtsverfassung hiezu 
berufenen Senates und nur im Fall seiner Verhinderung 
oder dann abgenommen werden, wenn er wegen des 
Umfangs seiner Aufgaben an deren Erledigung innerhalb 
einer angemessenen Frist gehindert ist. 

Artikel 87a. (1) Durch Bundesgesetz kann die Besor-
gung einzelner, genau zu bezeichnender Arten von 
Geschäften der Gerichtsbarkeit erster Instanz in Zivil-
rechtssachen besonders ausgebildeten nichtrichterlichen 
Bundesbediensteten übertragen werden. 

(2) Der nach der Geschäftsverteilung zuständige 
Richter kann jedoch jederzeit die Erledigung solcher 
Geschäfte sich vorbehalten oder an sich ziehen. 

(3) Bei der Besorgung der im Abs. 1 bezeichneten 
Geschäfte sind die nichtrichterlichen Bundesbediensteten 
nur an die Weisungen des nach der Geschäftsverteilung 

zuständigen Richters gebunden. Art. 20 Abs. 1 dritter Satz 
ist anzuwenden. 

Artikel 88.  (1) Durch Bundesgesetz wird eine Alters-
grenze bestimmt, mit deren Erreichung die Richter in den 
dauernden Ruhestand treten. 

(2) Im Übrigen dürfen Richter nur in den vom Gesetz 
vorgeschriebenen Fällen und Formen und auf Grund eines 
förmlichen richterlichen Erkenntnisses ihres Amtes 
entsetzt oder wider ihren Willen an eine andere Stelle oder 
in den Ruhestand versetzt werden. Diese Bestimmungen 
finden jedoch auf Übersetzungen und Versetzungen in den 
Ruhestand keine Anwendung, die durch Veränderungen in 
der Verfassung der Gerichte nötig werden. In einem 
solchen Fall wird durch das Gesetz festgestellt, innerhalb 
welchen Zeitraumes Richter ohne die sonst vorgeschriebe-
nen Förmlichkeiten übersetzt und in den Ruhestand 
versetzt werden können. 

(3) Die zeitweise Enthebung der Richter vom Amt 
darf nur durch Verfügung des Gerichtsvorstandes oder der 
höheren Gerichtsbehörde bei gleichzeitiger Verweisung 
der Sache an das zuständige Gericht stattfinden. 

Artikel 88a. Die Gerichtsverfassung kann bestim-
men, dass bei einem übergeordneten Gericht Stellen für 
Sprengelrichter vorgesehen werden können. Die Zahl der 
Sprengelrichterstellen darf 3 vH der bei den nachgeordne-
ten Gerichten bestehenden Richterstellen nicht überstei-
gen. Die Verwendung der Sprengelrichter bei den 
nachgeordneten Gerichten wird von dem durch die 
Gerichtsverfassung hiezu berufenen Senat des übergeord-
neten Gerichtes bestimmt. Sprengelrichter dürfen nur mit 
der Vertretung von Richtern nachgeordneter Gerichte und 
nur im Falle der Verhinderung dieser Richter oder dann 
betraut werden, wenn diese Richter wegen des Umfangs 
ihrer Aufgaben an deren Erledigung innerhalb einer 
angemessenen Frist gehindert sind. 

Artikel 89.  (1) Die Prüfung der Gültigkeit gehörig 
kundgemachter Verordnungen, Kundmachungen über die 
Wiederverlautbarung eines Gesetzes (Staatsvertrages), 
Gesetze und Staatsverträge steht, soweit in den folgenden 
Absätzen nicht anderes bestimmt ist, den Gerichten nicht 
zu. 

(2) Hat ein Gericht gegen die Anwendung einer Ver-
ordnung aus dem Grund der Gesetzwidrigkeit Bedenken, 
so hat es den Antrag auf Aufhebung dieser Verordnung 
beim Verfassungsgerichtshof zu stellen. Hat der Oberste 
Gerichtshof oder ein zur Entscheidung in zweiter Instanz 
zuständiges Gericht gegen die Anwendung eines Gesetzes 
aus dem Grund der Verfassungswidrigkeit Bedenken, so 
hat es den Antrag auf Aufhebung dieses Gesetzes beim 
Verfassungsgerichtshof zu stellen. 

(3) Ist die vom Gericht anzuwendende Rechtsvor-
schrift bereits außer Kraft getreten, so hat der Antrag des 
Gerichtes an den Verfassungsgerichtshof die Entscheidung 
zu begehren, dass die Rechtsvorschrift gesetzwidrig oder 
verfassungswidrig war. 

(4) Für Kundmachungen über die Wiederverlautba-
rung eines Gesetzes (Staatsvertrages) gelten Abs. 2 erster 
Satz und Abs. 3, für Staatsverträge - nach Maßgabe des 
Art. 140a - die Abs. 2 und 3 sinngemäß. 

(5) Durch Bundesgesetz ist zu bestimmen, welche 
Wirkungen ein Antrag gemäß Abs. 2, Abs. 3 oder Abs. 4 
für das beim Gericht anhängige Verfahren hat. 
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Artikel 90.  (1) Die Verhandlungen in Zivil- und 
Strafrechtssachen vor dem erkennenden Gericht sind 
mündlich und öffentlich. Ausnahmen bestimmt das Gesetz. 

(2) Im Strafverfahren gilt der Anklageprozess. 

Artikel 90a. Staatsanwälte sind Organe der Gerichts-
barkeit. In Verfahren wegen mit gerichtlicher Strafe 
bedrohter Handlungen nehmen sie Ermittlungs- und 
Anklagefunktionen wahr. Durch Bundesgesetz werden die 
näheren Regelungen über ihre Bindung an die Weisungen 
der ihnen vorgesetzten Organe getroffen. 

Artikel 91.  (1) Das Volk hat an der Rechtsprechung 
mitzuwirken. 

(2) Bei den mit schweren Strafen bedrohten Verbre-
chen, die das Gesetz zu bezeichnen hat, sowie bei allen 
politischen Verbrechen und Vergehen entscheiden 
Geschworene über die Schuld des Angeklagten. 

(3) Im Strafverfahren wegen anderer strafbarer Hand-
lungen nehmen Schöffen an der Rechtsprechung teil, wenn 
die zu verhängende Strafe ein vom Gesetz zu bestimmen-
des Maß überschreitet. 

Artikel 92.  (1) Oberste Instanz in Zivil- und Straf-
rechtssachen ist der Oberste Gerichtshof. 

(2) Dem Obersten Gerichtshof können Mitglieder der 
Bundesregierung, einer Landesregierung, eines allgemei-
nen Vertretungskörpers oder des Europäischen Parlaments 
nicht angehören; für Mitglieder eines allgemeinen 
Vertretungskörpers oder des Europäischen Parlaments, die 
auf eine bestimmte Gesetzgebungs- oder Funktionsperiode 
gewählt wurden, dauert die Unvereinbarkeit auch bei 
vorzeitigem Verzicht auf das Mandat bis zum Ablauf der 
Gesetzgebungs- oder Funktionsperiode fort. Zum 
Präsidenten oder Vizepräsidenten des Obersten Gerichts-
hofes kann nicht ernannt werden, wer eine der eben 
erwähnten Funktionen in den letzten fünf Jahren ausgeübt 
hat. 

Artikel 93.  Amnestien wegen gerichtlich strafbarer 
Handlungen werden durch Bundesgesetz erteilt. 

Artikel 94.  Die Justiz ist von der Verwaltung in allen 
Instanzen getrennt. 
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Anhang II  

Richter- und Staatsanwaltschafts-
dienstgesetz (RStDG) - Auszug 

1. Teil DIENSTRECHT 

I. Abschnitt Richterlicher Vorbereitungsdienst 
Begründung und Auflösung des Dienstverhältnis-

ses 
Aufnahme in das Dienstverhältnis 

§ 1. (1) Die Aufnahme in den richterlichen Vorberei-
tungsdienst erfolgt durch Ernennung zum Richteramtsan-
wärter. 

(2) Der Richteramtsanwärter ist ohne Bestimmung 
eines Dienstortes für einen Oberlandesgerichtssprengel zu 
ernennen. Eine spätere Ernennung für einen anderen 
Oberlandesgerichtssprengel ist auf Ansuchen des 
Richteramtsanwärters zulässig. 

Aufnahmeerfordernisse 

§ 2. (1) Erfordernisse für die Aufnahme in den rich-
terlichen Vorbereitungsdienst sind: 
 1. die österreichische Staatsbürgerschaft; 
 2. die volle Handlungsfähigkeit; 
 3. die uneingeschränkte persönliche und fachliche 

Eignung einschließlich der erforderlichen sozialen 
Fähigkeiten (§ 14 Abs. 2) für die mit der Aus-
übung des richterlichen Amtes verbundenen Auf-
gaben; 

 4. a) der Abschluss eines Studiums des österreichi-
schen Rechts (§ 2a) oder 

  b) die Zurücklegung des rechtswissenschaftlichen 
Diplomstudiums nach dem Bundesgesetz über die 
Studien an den Universitäten, BGBl. I 
Nr. 48/1997, oder nach dem Bundesgesetz über 
das Studium der Rechtswissenschaften, BGBl. 
Nr. 140/1978, und der auf Grund dieses Studiums 
erlangte akademische Grad eines Magisters der 
Rechtswissenschaften oder 

  c) die Zurücklegung der rechts- und staatswissen-
schaftlichen Studien nach der juristischen Studien- 
und Staatsprüfungsordnung, StGBl. Nr. 164/1945, 
und 

 5. eine Gerichtspraxis als Rechtspraktikant in der 
Dauer von neun Monaten. 

(2) Vom Erfordernis einer Gerichtspraxis kann bei 
einem Aufnahmewerber, der als Rechtspfleger tätig war, 
teilweise abgesehen werden. Das Ausmaß der Nachsicht 
hat sich nach dem Verwendungserfolg, dem Arbeitsgebiet 
und der Dauer der bisherigen Rechtspflegertätigkeit zu 
richten. 

Studium des österreichischen Rechts 

§ 2a. (1) Das zur Aufnahme in den richterlichen 
Vorbereitungsdienst erforderliche Studium des österreichi-
schen Rechts ist an einer Universität zurückzulegen und 
mit einem rechtswissenschaftlichen akademischen Grad 
abzuschließen, wobei diesem auch mehrere Studien (§§ 54 
ff Universitätsgesetz 2002) zu Grunde liegen können. Die 
Studiendauer hat mindestens vier Jahre mit einem 
Arbeitsaufwand von zumindest 240 ECTS-

Anrechnungspunkten (§ 51 Abs. 2 Z 26 Universitätsge-
setz 2002) zu betragen. 

(2) Im Rahmen des Studiums nach Abs. 1 sind nach-
weislich angemessene Kenntnisse über folgende 
Wissensgebiete zu erwerben: 
 1. österreichisches bürgerliches Recht und 

österreichisches Zivilverfahrensrecht, 
 2. österreichisches Straf- und Strafprozessrecht, 
 3. österreichisches Verfassungsrecht einschließlich 

der Grund- und Menschenrechte und österreichi-
sches Verwaltungsrecht einschließlich des Ver-
waltungsverfahrensrechts, 

 4. österreichisches Unternehmensrecht, österreichi-
sches Arbeits- und Sozialrecht und österreichi-
sches Steuerrecht, 

 5. Europarecht; allgemeines Völkerrecht, 
 6. erforderlichenfalls sonstige rechtswissenschaftli-

che Wissensgebiete und 
 7. Grundlagen des Rechts; wirtschaftswissenschaftli-

che Wissensgebiete; sonstige Wissensgebiete mit 
Bezug zum Recht. 

Diese Wissensgebiete sind in einem zur Sicherstellung der 
für die Ausübung des Berufs des Richters erforderlichen 
rechtswissenschaftlichen Ausbildung angemessenen 
Umfang vorzusehen. Der Arbeitsaufwand für diese 
Wissensgebiete hat insgesamt zumindest 200 ECTS-
Anrechnungspunkte zu betragen, wobei auf rechtswissen-
schaftliche Wissensgebiete zumindest 150 ECTS-
Anrechnungspunkte zu entfallen haben. Der Nachweis der 
Kenntnisse ist durch positiv abgelegte Prüfungen und/oder 
positiv beurteilte schriftliche Arbeiten einschließlich der 
Arbeit nach Abs. 4 zu erbringen, wobei der Gegenstand 
der Prüfung oder Arbeit jeweils auch mehreren Wissenge-
bieten entnommen sein kann. 

(3) Im Rahmen des Studiums ist auch eine schriftli-
che, positiv beurteilte Arbeit zu erstellen, deren inhaltli-
cher Schwerpunkt auf einem oder mehreren der in Abs. 2 
genannten rechtswissenschaftlichen Wissensgebiete 
gelegen sein muss und die dem Nachweis der Fähigkeit 
zum selbständigen rechtswissenschaftlichen Arbeiten 
dient. 

(4) Ein von einem österreichischen Staatsangehörigen 
an einer Universität zurückgelegtes und mit einem 
rechtswissenschaftlichen akademischen Grad abgeschlos-
senes anderes rechtswissenschaftliches Studium entspricht 
nur bei Gleichwertigkeit den Erfordernissen nach Abs. 1. 
Die Gleichwertigkeit der Ausbildung und ihrer Inhalte ist 
dann gegeben, wenn die Kenntnisse und Fähigkeiten des 
Studienabsolventen den durch Absolvierung eines 
Studiums des österreichischen Rechts nach den Abs. 2 und 
3 bescheinigten Kenntnissen und Fähigkeiten entsprechen. 
Die Prüfung der Gleichwertigkeit, gegebenenfalls auch 
deren Herstellung bei nur teilweiser Entsprechung hat nach 
den Vorschriften des ersten Abschnittes des Ausbildungs- 
und Berufsprüfungsanrechnungsgesetzes zu erfolgen. 

Aufnahmeverfahren 

§ 3. (1) Der Präsident des Oberlandesgerichtes hat das 
Vorliegen der Aufnahmeerfordernisse zu prüfen. Der 
Prüfung sind die Äußerungen der während der Gerichts-
praxis mit der Ausbildung des Aufnahmewerbers 
beauftragt gewesenen Richter und der Leiter der 
Übungskurse für Rechtspraktikanten zugrunde zu legen. 
Hat der Aufnahmewerber weitere gemäß § 15 einrechen-
bare Praxiszeiten zurückgelegt, ist auch auf die hierüber 
ausgestellten Zeugnisse oder Verwendungsbestätigungen 



 

 28 

Bedacht zu nehmen. In jedem Fall hat sich der Präsident 
des Oberlandesgerichtes persönlich oder durch beauftragte 
Richter in einem Gespräch mit dem Aufnahmewerber von 
dessen Eignung zu vergewissern und sich einen Eindruck 
über die Gesamtpersönlichkeit zu verschaffen. 

(2) Der Präsident des Oberlandesgerichtes hat nach 
Maßgabe der zur Verfügung stehenden Planstellen dem 
Bundesminister für Justiz Aufnahmewerber zur Ernennung 
vorzuschlagen. Der Vorschlag ist zu begründen und samt 
den Aufnahmegesuchen und den Nachweisen über die 
Aufnahmeerfordernisse vorzulegen. 

(3) Unter mehreren Aufnahmewerbern ist denjenigen 
der Vorzug zu geben, bei denen nach Abwägung der sich 
aus § 54 Abs. 1 ergebenden Eignungskriterien die Eignung 
für den Richterberuf in höherem Maße gegeben ist. 

(4) Ist fraglich, ob das vom Aufnahmewerber abge-
schlossene Studium des österreichischen Rechts den 
Voraussetzungen des § 2a entspricht, kann der Präsident 
des Oberlandesgerichtes als oder im Wege des Präses der 
gemäß § 5 Abs. 3 Ausbildungs- und Berufsprüfungs-
Anrechnungsgesetz - ABAG, BGBl. Nr. 523/1987, 
zuständigen Ausbildungsprüfungskommission ein 
Gutachten eines oder mehrerer Prüfungskommissäre aus 
dem Kreis der Universitätsprofessoren (§ 3 Abs. 2 ABAG) 
einholen. 

Ernennungsdekret 

§ 4. Über die Ernennung zum Richteramtsanwärter ist 
ein Dekret auszufertigen, in dem die Planstelle anzugeben 
und darauf hinzuweisen ist, dass das Dienstverhältnis 
provisorisch ist. 

Pflichtenangelobung des Richteramtsanwärters 

§ 5. Der Richteramtsanwärter hat bei Antritt seines 
Dienstes beim Präsidenten des Oberlandesgerichtes 
folgende Pflichtenangelobung zu leisten: 

Ich gelobe, dass ich die in der Republik Österreich 
geltende Rechtsordnung unverbrüchlich beachten und 
meine ganze Kraft in den Dienst der Republik stellen 
werde. 

Dienstzeit 

§ 6. Die dienstliche Anwesenheit des Richteramtsan-
wärters hat sich nach den Erfordernissen der Ausbildung 
zu bestimmen. 

Kündigung des Dienstverhältnisses 

§ 7. (1) Das Dienstverhältnis kann vom Präsidenten 
des Oberlandesgerichtes mit Bescheid zum Ende jedes 
Kalendermonates gekündigt werden. Die Kündigungsfrist 
beträgt während des ersten halben Jahres des richterlichen 
Vorbereitungsdienstes ein Monat, danach zwei Monate 
und nach dem zweiten Jahr des richterlichen Vorberei-
tungsdienstes drei Monate. Bei der Berechnung der Dauer 
des richterlichen Vorbereitungsdienstes ist § 13 sinngemäß 
anzuwenden. 

(2) Kündigungsgründe sind: 
 1. Mangel oder Wegfall eines Aufnahmeerfordernis-

ses; 
 2. Nichtablegung der Richteramtsprüfung innerhalb 

eines halben Jahres oder Nichtbestehen der wie-
derholten Richteramtsprüfung innerhalb eines Jah-
res nach Beendigung des vierjährigen Ausbil-
dungsdienstes; 

 3. Nichtaufnahme in drei Besetzungsvorschläge für 
Planstellen eines Richters des Bezirksgerichtes 
oder eines Richters für den Sprengel des Oberlan-

desgerichtes bei aufrechter Bewerbung trotz zah-
lenmäßiger Nichtausschöpfung der Besetzungs-
vorschläge; 

 4. Nichtbewerbung nach Erfüllung der Ernennungs-
erfordernisse um zwei verschiedene Planstellen 
eines Richters des Bezirksgerichtes oder eines 
Richters für den Sprengel des Oberlandesgerichtes 
trotz jeweiliger nachweislicher Aufforderung 
durch den Präsidenten des Oberlandesgerichtes; 

 5. unbefriedigender Arbeitserfolg; 
 6. pflichtwidriges Verhalten im oder außer Dienst. 

(3) Die Kündigung wegen pflichtwidrigen Verhaltens 
ist während eines Disziplinarverfahrens über dieses 
Verhalten unzulässig. Die Kündigung ist auch unzulässig, 
wenn das pflichtwidrige Verhalten Gegenstand eines 
Disziplinarverfahrens gewesen ist, das durch Einstellung 
oder Freispruch geendet hat. 

Dienstentlassung infolge Verurteilung 

§ 8. Wird der Richteramtsanwärter zu einer Strafe 
verurteilt, die den Verlust des Amtes kraft Gesetzes nach 
sich zieht, so ist vom Präsidenten des Oberlandesgerichtes 
die Dienstentlassung zu vollziehen. 

II. Abschnitt Ausbildung des Richteramtsan-
wärters 

Dauer und Ablauf des Ausbildungsdienstes 

§ 9. (1) Der Ausbildungsdienst dauert vier Jahre; wird 
die Richteramtsprüfung nicht innerhalb dieses Zeitraumes 
erfolgreich abgelegt, verlängert sich der Ausbildungsdienst 
bis zur erfolgreichen Ablegung der Richteramtsprüfung. 

(2) Der Ausbildungsdienst ist beim Bezirksgericht, 
beim Gerichtshof erster Instanz, bei einer Staatsanwalt-
schaft, bei einer Anstalt zum Vollzug von Freiheitsstrafen 
oder vorbeugenden Maßnahmen, bei einem Rechtsanwalt 
oder bei einem Notar oder bei der Finanzprokuratur sowie 
bei einer Opferschutz- oder Fürsorgeeinrichtung zu leisten. 

(3) Ein Teil des Ausbildungsdienstes kann beim 
Oberlandesgericht, beim Obersten Gerichtshof, beim 
Bundesministerium für Justiz und bei einer Dienststelle für 
Bewährungshilfe (§ 24 Abs. 2 des Bewährungshilfegeset-
zes 1969, BGBl. Nr. 146) geleistet werden. 

(4) Der Ausbildungsdienst beim Bezirksgericht und 
beim Gerichtshof erster Instanz hat mindestens je ein Jahr, 
der Ausbildungsdienst bei der Staatsanwaltschaft und beim 
Rechtsanwalt (oder beim Notar oder bei der Finanzproku-
ratur) mindestens je fünf Monate, der Ausbildungsdienst 
bei einer Anstalt zum Vollzug von Freiheitsstrafen oder 
vorbeugenden Maßnahmen mindestens drei Wochen und 
der Ausbildungsdienst bei einer Opferschutz- oder 
Fürsorgeeinrichtung mindestens zwei Wochen zu dauern. 
Der Ausbildungsdienst beim Oberlandesgericht, beim 
Obersten Gerichtshof und beim Bundesministerium für 
Justiz darf jeweils die Dauer von sechs Monaten, der 
Ausbildungsdienst bei einer Dienststelle für Bewährungs-
hilfe die Dauer von vier Wochen nicht überschreiten. 

(5) Der Präsident des Oberlandesgerichtes hat im 
Einvernehmen mit den in Betracht kommenden Verwal-
tungsstellen dem Richteramtsanwärter Gelegenheit zu 
geben, die Einrichtungen und die Arbeitsweisen der 
Dienststellen des Bundes kennenzulernen, die für die 
Tätigkeit des Richters oder des Staatsanwaltes von 
Bedeutung sind. Zu diesem Zweck sind Exkursionen zu 
den betreffenden Dienststellen, verbunden mit Vorträgen 
durch Vertreter dieser Dienststellen, zu veranstalten. 
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[…] 

Gestaltung des Ausbildungsdienstes 

§ 10. (1) Der Ausbildungsdienst ist so einzurichten, 
dass der Richteramtsanwärter in sämtlichen Geschäfts-
zweigen des gerichtlichen und des staatsanwaltschaftlichen 
Dienstes einschließlich der Justizverwaltungssachen und 
des Dienstes in der Geschäftsstelle unterwiesen wird und 
die zur selbständigen Ausübung des Amtes eines Richters 
oder Staatsanwaltes erforderlichen Kenntnisse und 
Fähigkeiten erwerben kann. Es ist ihm Gelegenheit zu 
geben, unter Aufsicht des Richters Vernehmungen 
durchzuführen, bei mündlichen Streitverhandlungen und 
Hauptverhandlungen jedoch nur dann, wenn nicht vor 
einem Senat verhandelt wird und der Richter anwesend ist. 
Der Richteramtsanwärter ist soviel wie möglich zur 
Ausarbeitung von Entscheidungsentwürfen und zu anderer 
konzeptiver Vorarbeit in Zivil- und in Strafsachen 
heranzuziehen. Er ist auch als Schriftführer zu beschäfti-
gen, jedoch nur insoweit, als dies mit dem Zweck der 
Ausbildung vereinbar ist. 

(2) Während der Ausbildung bei der Finanzprokura-
tur, beim Rechtsanwalt und beim Notar ist dem Richter-
amtsanwärter Gelegenheit zu geben, vornehmlich die 
Entwicklung und Durchführung der Rechtssachen vom 
Standpunkt der Parteien kennenzulernen. Zu diesem 
Zweck ist er, soweit dies die Umstände gestatten, der 
Aufnahme von Informationen zuzuziehen oder mit der 
selbständigen Aufnahme von Informationen zu betrauen. 
Er ist zur Verfassung von Parteieingaben, insbesondere zur 
Verfassung von Schriftsätzen in Justizsachen, und, soweit 
dies gesetzlich zulässig ist, zur Vertretung bei Verhand-
lungen heranzuziehen. 

(3) Bei der Gestaltung des Ausbildungsdienstes ist 
darauf Bedacht zu nehmen, dass dem Richteramtsanwärter 
zum Studium für die Richteramtsprüfung und seine 
wissenschaftliche Fortbildung genügend Zeit frei bleibt. 

Leitung des Ausbildungsdienstes 

§ 11. Der Präsident des Oberlandesgerichtes hat den 
Ausbildungsdienst zu leiten und die Verwendung des 
Richteramtsanwärters zu bestimmen. 

Beurteilung des Ausbildungsstandes 

§ 12. (1) Jeder mit der Ausbildung des Richteramts-
anwärters betraute Richter, Staatsanwalt oder Beamte hat 
dessen Leistungen, Ausbildungsstand und Eignung für den 
Richterberuf nach den im § 54 Abs. 1 genannten 
Erfordernissen schriftlich zu beurteilen. Der Leiter der 
Dienststelle hat diese Beurteilung unter Anschluß seiner 
Stellungnahme dem Präsidenten des Oberlandesgerichtes 
im Dienstweg vorzulegen. 

(2) Der Präsident des Oberlandesgerichtes soll dem 
Richteramtsanwärter insoweit mündlich Auskunft über den 
wesentlichen Inhalt der Beurteilung geben, als dadurch 
eine Steigerung der Leistungen des Richteramtsanwärters 
zu erwarten ist. Auf Ersuchen des Richteramtsanwärters ist 
diese Auskunft jedenfalls zu erteilen. 

(3) Abs. 1 ist von der Finanzprokuratur, vom Rechts-
anwalt und vom Notar mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
die Gebiete, auf denen der Richteramtsanwärter verwendet 
wurde, in einer Verwendungsbestätigung kurz anzuführen 
sind und eine Beurteilung der Eignung für den Richterbe-
ruf zu unterbleiben hat. Die Vorlage der Verwendungsbes-
tätigung hat unmittelbar an den Präsidenten des Oberlan-
desgerichtes zu erfolgen. 

Dienstabwesenheit 

§ 13. (1) Die Zeit, während der der Richteramtsan-
wärter aus anderen Gründen als wegen Erholungs- und 
Prüfungsurlaubes vom Dienst abwesend ist, ist bei der 
Berechnung der Dauer des Ausbildungsdienstes nicht zu 
berücksichtigen, soweit sie während eines Ausbildungsjah-
res insgesamt 30 Arbeitstage überschreitet. 

(2) Die Zeit einer Herabsetzung der Auslastung nach 
§ 76a oder einer Teilauslastung nach dem MSchG oder 
nach dem VKG zählt bei der Berechnung der Dauer des 
Ausbildungsdienstes und der im § 9 Abs. 4 festgelegten 
Mindest- und Höchstdauer von Ausbildungsstationen nur 
zur Hälfte. 

Übungskurse zur Ausbildung 

§ 14. (1) Beim Oberlandesgericht, erforderlichenfalls 
auch beim Gerichtshof erster Instanz sind Übungskurse zur 
Ausbildung der Richteramtsanwärter einzurichten. 

(2) Die Übungskurse sollen den Richteramtsanwärter 
in Stand setzen, seine Rechtskenntnisse praktisch zu 
verwerten, seine Fähigkeit, Rechtsfälle mündlich und 
schriftlich darzustellen und zu entscheiden, fördern, seine 
sozialen Fähigkeiten (z. B. Kritik-, Konflikt-, Kommunika-
tions- und Teamfähigkeit) stärken und sein Verständnis für 
die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zusammenhän-
ge und ihre Bedeutung für die Rechtsanwendung wecken. 

(3) Dem Richteramtsanwärter ist im Rahmen von 
Kursen, Seminaren, Exkursionen und Übungen Gelegen-
heit zu geben, auch die für den Richter unerläßlichen 
Kenntnisse auf den Gebieten der Kriminologie, der Rede-, 
Gesprächs- und Verhandlungstechnik, der Vernehmungs-
taktik, , des Verhaltens im Parteienverkehr, der Kommuni-
kation, des Konflikt- und Zeitmanagements, der Soziolo-
gie, der forensischen Medizin, der Psychologie, der 
Psychiatrie und der automationsunterstützten Datenverar-
beitung sowie auf kulturellem, technischem, volkswirt-
schaftlichem und betriebswirtschaftlichem Gebiet zu 
erwerben. 

(4) Soweit es mit dem Ausbildungszweck und den 
dienstlichen Interessen vereinbar ist, ist dem Richteramts-
anwärter auch Gelegenheit zu geben, an Aus- und 
Fortbildungsveranstaltungen anderer Behörden, Anstalten 
und Organisationen teilzunehmen. 

(5) An den in Abs. 1 bis 3 aufgezählten Veranstaltun-
gen haben auch Richteramtsanwärter mit Herabsetzung der 
Auslastung oder mit Teilauslastung teilzunehmen. Soweit 
die Teilnahme an diesen Veranstaltungen die auf Grund 
der Herabsetzung der Auslastung oder der Teilauslastung 
vorgesehene dienstliche Anwesenheit des Richteramtsan-
wärters übersteigt, hat innerhalb der nächsten zehn 
Wochen ein Ausgleich zu erfolgen. 

Einrechnung in den Ausbildungsdienst 

§ 15. Die vor der Ernennung zum Richteramtsanwär-
ter zurückgelegte Praxis als Rechtspraktikant, bei der 
Finanzprokuratur oder bei einer anderen Dienststelle der 
Verwaltung, als Rechtsanwaltsanwärter oder Notariats-
kandidat ist vom Präsidenten des Oberlandesgerichtes ganz 
oder teilweise in den Ausbildungsdienst einzurechnen, 
soweit durch diese Praxis eine den Zwecken des 
Ausbildungsdienstes entsprechende Verwendung und 
Ausbildung des Richteramtsanwärters gewährleistet ist. Im 
Einrechnungsbescheid ist festzustellen, ob, welche und in 
welchem Umfang im § 9 Abs. 2 aufgezählte Ausbildungs-
stationen ersetzt werden. 
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Richteramtsprüfung 

§ 16. (1) Durch die Richteramtsprüfung sollen die für 
den Gerichtsdienst nötigen theoretischen und praktischen 
Kenntnisse und die Fähigkeit des Kandidaten zur 
gewandten und richtigen rechtlichen Beurteilung und 
Entscheidung von Zivil- und von Straffällen nachgewiesen 
werden. 

(2) Die Richteramtsprüfung ist schriftlich und münd-
lich abzulegen. Sie hat mit der schriftlichen Prüfung zu 
beginnen. 

(3) Gegenstand der schriftlichen Prüfung sind zwei an 
Hand von Gerichtsakten unter Aufsicht zu verfassende 
Klausurarbeiten über je ein Thema aus dem Zivilrecht und 
dem Strafrecht. Diese Arbeiten sind an zwei verschiedenen 
Tagen innerhalb eines Zeitraumes von längstens je zehn 
Stunden anzufertigen. Dem Kandidaten ist die Benützung 
der Gesetzesausgaben und der literarischen Behelfe 
gestattet; ausgenommen sind Sammlungen von Musterbei-
spielen und Formularbücher. 

(4) Folgende Gebiete der österreichischen Rechtsord-
nung – hinsichtlich der Z 1 bis 8 unter Berücksichtigung 
bestehender europarechtlicher und internationaler Bezüge 
– sind insbesondere in ihrer praktischen Anwendung durch 
die Gerichte Gegenstände der mündlichen Prüfung: 
 1. bürgerliches Recht einschließlich des Internationa-

len Privatrechts sowie das Arbeits- und Sozial-
recht; 

 2. Unternehmensrecht einschließlich des Wechsel- 
und Scheckrechts, des Immaterialgüterrechts so-
wie des gewerblichen Rechtsschutzes; 

 3. Zivilverfahrensrecht einschließlich des Außer-
streitverfahrens-, Exekutions-, Konkurs-, Aus-
gleichs- und Anfechtungsrechts; 

 4. Strafrecht und Strafverfahrensrecht einschließlich 
des Strafvollzugsrechts sowie der Grundzüge der 
Kriminologie; 

 5. Verfassung und innere Einrichtung der Gerichte 
einschließlich der wichtigsten Bestimmungen der 
Geschäftsordnung für die Gerichte I. und II. In-
stanz; 

 6. Verfassungsrecht, die Grund- und Menschenrech-
te einschließlich des Gleichbehandlungs- und An-
tidiskriminierungsrechts, die Verfassungs- und die 
Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie die Grundzüge 
des Verwaltungs- und des Finanzrechts; 

 7. Dienstrecht der Richter und Staatsanwälte unter 
Berücksichtigung der Grundzüge des Dienstrechts 
der anderen Bundesbediensteten; 

 8. Verfahrensleitung und Verhandlungsführung 
durch den Richter einschließlich des adäquaten 
Umgangs mit besonderen Verhandlungssituatio-
nen, die Gestaltung richterlicher Entscheidungen 
und Verfügungen, die Besorgung der Aufgaben 
der Staatsanwaltschaft, die Zusammenarbeit und 
Koordination zwischen Justiz- und Exekutivorga-
nen sowie Opferschutzeinrichtungen und Interven-
tionsstellen sowie die Gewaltprävention und das 
Gewaltschutzrecht; 

 9. Grundzüge des materiellen und formellen 
Europarechts, insbesondere Vorabentscheidungs-
verfahren. 

(5) Die mündliche Prüfung ist nicht öffentlich und 
soll mindestens zwei Stunden dauern. Die gleichzeitige 
Vornahme der Prüfung ist nur mit zwei Kandidaten 

zulässig; in diesem Falle soll die Prüfung mindestens drei 
Stunden dauern. 

[…] 

III. Abschnitt Ernennung zum Richter 
Erste und spätere Planstelle 

§ 25. (1) Der Richter erhält seine erste und jede späte-
re Planstelle durch Ernennung. 

(2) Eine rückwirkende Ernennung ist, soweit nicht 
durch Gesetz etwas anderes bestimmt wird, rechtsunwirk-
sam. 

(3) Der Richter wird auf Grund eines Bewerbungsge-
suches nach Einholung von Besetzungsvorschlägen der 
Personalsenate ernannt. 

(4) Die Ernennung des Richters auf eine andere Plan-
stelle derselben Gehaltsgruppe (Versetzung) bedarf weder 
eines Bewerbungsgesuches noch der Einholung eines 
Besetzungsvorschlages der Personalsenate, wenn sie in 
Vollziehung eines Erkenntnisses des Disziplinargerichtes 
oder des Dienstgerichtes erfolgt. Der Bundesminister für 
Justiz soll jedoch vor Durchführung von Versetzungen 
innerhalb eines Oberlandesgerichtssprengels ein Gutachten 
des Personalsenates des Oberlandesgerichtes, in anderen 
Fällen ein Gutachten des Personalsenates des Obersten 
Gerichtshofes einholen. 

Ernennungserfordernisse 

§ 26. (1) Zum Richter kann nur ernannt werden, wer 
 1. die für den richterlichen Vorbereitungsdienst 

vorgesehenen 
Aufnahmeerfordernisse erfüllt, 
 2. die Richteramtsprüfung bestanden hat und 
 3. eine insgesamt vierjährige Rechtspraxis, davon 

zumindest ein Jahr im richterlichen Vorberei-
tungsdienst zurückgelegt hat. 

Die restliche Zeit der Rechtspraxis kann in jeder der 
im § 15 genannten Verwendungen zurückgelegt worden 
sein. Bei der Berechnung der Dauer der außerhalb des 
Ausbildungsdienstes zurückgelegten Rechtspraxis ist § 13 
anzuwenden. 

(2) Universitätsprofessoren der rechtswissenschaftli-
chen Fakultät einer inländischen Universität, die für die im 
§ 16 Abs. 4 Z 1 bis 4 angeführten Fächer ernannt sind, 
können auch ohne die Erfordernisse nach Abs. 1 zu 
Richtern ernannt werden. 

(3) Vom Erfordernis der einjährigen Rechtspraxis im 
richterlichen Vorbereitungsdienst nach Abs. 1 Z 3 kann 
der Bundesminister für Justiz Nachsicht erteilen, wenn 
kein gleichwertiger Mitbewerber aufgetreten ist, der die 
Ernennungserfordernisse erfüllt. 

[…] 

VI. Abschnitt Pflichten 
Allgemeine Pflichten 

§ 57. (1) Richter und Staatsanwälte sind der Republik 
Österreich zur Treue verpflichtet und haben die in der 
Republik Österreich geltende Rechtsordnung unverbrüch-
lich zu beachten. Sie haben sich mit voller Kraft und allem 
Eifer dem Dienst zu widmen, sich fortzubilden, die 
Pflichten ihres Amtes gewissenhaft, unparteiisch und 
uneigennützig zu erfüllen und die ihnen übertragenen 
Amtsgeschäfte so rasch wie möglich zu erledigen. 
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(2) Befinden sich Richter nicht in Ausübung ihres 
richterlichen Amtes oder sind Richter und Staatsanwälte 
nicht sonst in Besorgung der übertragenen Amtsgeschäfte 
weisungsfrei gestellt, haben sie den dienstlichen 
Anordnungen ihrer Vorgesetzten Folge zu leisten und 
dabei die ihnen anvertrauten Interessen des Dienstes nach 
bestem Wissen und Können wahrzunehmen. 

(3) Richter und Staatsanwälte haben sich im und 
außer Dienst so zu verhalten, dass das Vertrauen in die 
Rechtspflege sowie das Ansehen ihrer Berufsstände nicht 
gefährdet wird. 

(4) Auch im Ruhestand haben Richter und Staatsan-
wälte das Standesansehen angemessen zu wahren. 

[…] 

4. Teil SONDERBESTIMMUNGEN FÜR 
STAATSANWÄLTE 

Staatsanwälte 

§ 173. Die bei den Staatsanwaltschaften ernannten 
und ständig tätigen Staatsanwälte sowie die in § 205 
genannten Organe arbeiten selbständig und in eigener 
Verantwortung im Rahmen der Weisungen ihrer 
Vorgesetzten. 

Ernennungserfordernisse 

§ 174. (1) Zum Staatsanwalt kann nur ernannt wer-
den, wer die Ernennungserfordernisse nach § 26 erfüllt 
und eine zumindest einjährige Praxis als Richter bei einem 
Gericht oder als Staatsanwalt aufweist. 

(2) Die Nichterfüllung des Erfordernisses einer ein-
jährigen Praxis gemäß Abs. 1 kann aus dienstlichen 
Gründen nachgesehen werden, wenn ein gleich geeigneter 
Bewerber, der allen Erfordernissen entspricht, nicht 
vorhanden ist. 

[…] 
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Anhang III  

Rechtspraktikantengesetz (RPG) 
 

Gerichtspraxis 

§ 1. (1) Die Gerichtspraxis soll Personen, die die 
wissenschaftliche Berufsvorbildung abgeschlossen haben 
und zur Führung des akademischen Grades eines 
Magisters der Rechtswissenschaften berechtigt sind, die 
Möglichkeit geben, ihre Berufsvorbildung durch eine 
Tätigkeit bei Gericht fortzusetzen und dabei ihre 
Rechtskenntnisse zu erproben und zu vertiefen. 

(2) Rechtspraktikanten sind Personen, die in Ge-
richtspraxis stehen. 

(3) Die in diesem Bundesgesetz verwendeten perso-
nenbezogenen Ausdrücke umfassen Frauen und Männer 
gleichermaßen. 

Zulassung zur Gerichtspraxis 

§ 2. (1) Auf die Zulassung zur Gerichtspraxis besteht 
in dem Ausmaß ein Rechtsanspruch, in dem die Gerichts-
praxis gesetzlich als Berufs-, Ernennungs- oder Eintra-
gungserfordernis vorgesehen ist. Die Zulassung für einen 
längeren Zeitraum kann nach Maßgabe der budgetären, 
personellen und räumlichen Möglichkeiten erfolgen. 

(2) Von der Gerichtspraxis sind Personen ausge-
schlossen, 
 1. die nicht die volle Handlungsfähigkeit besitzen, 
 2. die wegen einer mit Vorsatz begangenen 

strafbaren Handlung zu einer drei Monate über-
steigenden Freiheitsstrafe verurteilt worden sind, 
solange die Verurteilung nicht der Beschränkung 
der Auskunft aus dem Strafregister unterliegt oder 
getilgt ist, 

 3. gegen die wegen eines Verbrechens ein Strafver-
fahren eingeleitet ist oder 

 4. die für einen noch nicht abgelaufenen Zeitraum 
von der Gerichtspraxis ausgeschlossen wurden 
(§ 12 Abs. 3). 

(3) Dem Antrag auf Zulassung zur Gerichtspraxis 
sind die Nachweise über die Zulassungsvoraussetzungen, 
ein Lebenslauf und zwei Lichtbilder des Zulassungswer-
bers anzuschließen. Der Antrag hat die Erklärung zu 
enthalten, ob der Zulassungswerber die Aufnahme in den 
richterlichen Vorbereitungsdienst anstrebt. Der Rechts-
praktikant kann die Erklärung, ob er die Aufnahme in den 
richterlichen Vorbereitungsdienst anstrebt, jederzeit 
schriftlich abändern. 

(4) Durch die Zulassung zur Gerichtspraxis und deren 
Ableistung wird kein Dienstverhältnis, sondern ein 
Ausbildungsverhältnis begründet. 

Beginn der Gerichtspraxis 

§ 3. (1) Die Gerichtspraxis beginnt mit dem im Zulas-
sungsbescheid festgesetzten Monatsersten. Wird die 
Gerichtspraxis nicht an diesem Tag angetreten oder wird 
die Leistung der Angelobung verweigert, so tritt der 
Zulassungsbescheid rückwirkend außer Kraft. Diese 
Rechtsfolge tritt nicht ein, wenn der Nichtantritt innerhalb 
einer Woche gerechtfertigt (§ 10) und die Gerichtspraxis 
am Tag nach Wegfall des Hinderungsgrundes, spätestens 
aber am zwölften Arbeitstag nach dem im Zulassungsbe-
scheid festgesetzten Tag angetreten wird. 

(2) Die Gerichtspraxis gilt auch dann als an einem 
Monatsersten angetreten, wenn sie am ersten Arbeitstag 
des Monats angetreten wird. 

Angelobung 

§ 4. (1) Der Rechtspraktikant hat bei Antritt der Ge-
richtspraxis gegenüber dem Vorsteher des Gerichtes, dem 
er zur Ausbildung zugewiesen wurde, folgende Angelo-
bung zu leisten: „Ich gelobe, dass ich die in der Republik 
Österreich geltende Rechtsordnung befolgen und alle mit 
der Gerichtspraxis verbundenen Pflichten treu und 
gewissenhaft erfüllen sowie insbesondere die Pflicht zur 
Verschwiegenheit wahren werde.“ 

(2) Die Angelobung ersetzt den Schriftführereid nach 
§ 15 der Jurisdiktionsnorm, RGBl. Nr. 111/1895. 

Ablauf der Ausbildung 

§ 5. (1) Der Präsident des Oberlandesgerichtes führt 
die Oberaufsicht über die Gerichtspraxis. Er hat zu 
bestimmen, bei welchen Gerichten, in welcher Dauer und 
in welchen Geschäftssparten ein Rechtspraktikant 
auszubilden ist (Ausbildungsplan). 

(2) Die Ausbildung beim Bezirksgericht und beim 
Landesgericht hat zumindest je drei Monate zu umfassen, 
wovon der Ausbildung in Zivilprozesssachen zumindest 
drei Monate und der Ausbildung in Strafsachen zumindest 
zwei Monate vorzubehalten sind. Einer Ausbildung in 
Strafsachen bei Gericht steht jene bei einer Staatsanwalt-
schaft unter sinngemäßer Anwendung dieses Bundesgeset-
zes gleich. Die Ausbildung in Strafsachen darf in den 
ersten neun Ausbildungsmonaten nur mit Zustimmung des 
Rechtspraktikanten mehr als drei Monate umfassen. Bei 
der Auswahl der Bezirksgerichte ist tunlichst den 
Bezirksgerichten der Vorzug zu geben, bei denen nicht 
mehr als zwölf Richterplanstellen systemisiert sind. 

(3) Der Vorsteher des Gerichtes führt die Aufsicht 
über die Gerichtspraxis. Er hat den Rechtspraktikanten 
gegebenenfalls einzelnen Gerichtsabteilungen zuzuweisen. 
Der Vorsteher des Gerichtes und der Leiter der Gerichtsab-
teilung haben für eine dem Zweck der Gerichtspraxis 
entsprechende Ausbildung des Rechtspraktikanten Sorge 
zu tragen. 

(4) Wünschen des Rechtspraktikanten zu der vom 
Präsidenten des Oberlandesgerichtes und vom Vorsteher 
des Gerichtes zu treffenden Auswahl soll nach Maßgabe 
der Erfordernisse der Ausbildung und der dienstlichen 
Interessen tunlichst entsprochen werden. 

Gestaltung der Ausbildung 

§ 6. (1) Die Ausbildung ist so zu gestalten, dass der 
Rechtspraktikant durch Mithilfe an der Bearbeitung der bei 
Gericht vorkommenden Angelegenheiten der Rechtspflege 
einen möglichst umfassenden Einblick in die richterliche 
Tätigkeit sowie in die Aufgaben der Geschäftsstelle erhält 
und die sonstigen gerichtlichen Einrichtungen kennenlernt. 
Er ist soviel wie möglich zur Ausarbeitung von Entschei-
dungsentwürfen und zu anderer konzeptiver Vorarbeit 
heranzuziehen. Er ist - soweit dies mit dem Zweck der 
Ausbildung vereinbar ist - auch als Schriftführer 
einzusetzen. Die Verwendung als Schriftführer hat 
grundsätzlich nicht im bloßen Schreiben nach Ansage zu 
bestehen. 

(2) Bei fortgeschrittener Ausbildung ist der Rechts-
praktikant unter Anleitung des Richters auch zur 
Entgegennahme mündlichen Anbringens und zu 
Vernehmungen außerhalb von Streit- und Hauptverhand-
lungen heranzuziehen. 
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(3) Rechtspraktikanten können nach einer neunmona-
tigen Ausbildung bei Gericht unter sinngemäßer 
Anwendung dieses Bundesgesetzes auch bei einer 
Justizanstalt ausgebildet werden. 

Übungskurse 

§ 7. (1) Rechtspraktikanten, die die Aufnahme in den 
richterlichen Vorbereitungsdienst anstreben (Aufnahme-
werber), haben an den für Richteramtsanwärter eingerich-
teten Übungskursen (§ 14 des Richter- und Staatsanwalt-
schaftsdienstgesetzes (RStDG), BGBl. Nr. 305/1961) 
teilzunehmen. Nach Maßgabe der personellen und 
räumlichen Voraussetzungen können für Aufnahmewerber 
auch eigene Übungskurse eingerichtet werden. 

(2) Den Rechtspraktikanten, die die Aufnahme in den 
richterlichen Vorbereitungsdienst nicht anstreben, steht es 
frei, an den für Aufnahmewerber eingerichteten Übungs-
kursen teilzunehmen. 

Ausbildungsausweis und Beurteilung 

§ 8. (1) Für den Rechtspraktikanten, der die Aufnah-
me in den richterlichen Vorbereitungsdienst nicht anstrebt, 
ist ein Ausbildungsausweis zu führen, in dem jeweils nach 
Ablauf einer Zuweisung das Gericht, der Ausbildungszeit-
raum, die Geschäftssparten und der mit der Ausbildung 
betraute Richter sowie die von diesem festgesetzte 
Gesamtnote einzutragen sind. Die Gesamtnote ist in 
sinngemäßer Anwendung des § 54 Abs. 3 RStDG 
festzusetzen und dem Rechtspraktikanten auf dessen 
Ersuchen mündlich mitzuteilen. Nach Beendigung der 
Gerichtspraxis ist der Ausbildungsausweis vom Präsiden-
ten des Oberlandesgerichtes aufzubewahren. 

(2) Bei Aufnahmewerbern ist § 12 Abs. 1 und 2 
RStDG sinngemäß anzuwenden. 

Allgemeine Pflichten 

§ 9. (1) Der Rechtspraktikant hat sich mit Fleiß und 
Eifer der Ausbildung zu widmen und die ihm im Rahmen 
der Ausbildung übertragenen Aufgaben gewissenhaft und 
zielstrebig zu erfüllen. Er hat die Anordnungen der mit 
seiner Ausbildung betrauten Organe zu befolgen. 

(2) Der Rechtspraktikant hat die Befolgung einer 
Anordnung abzulehnen, wenn sie entweder von einem 
unzuständigen Organ erteilt wurde oder die Befolgung 
gegen strafgesetzliche Vorschriften verstoßen würde. 

(3) Die Pflicht zur Verschwiegenheit bestimmt sich 
sinngemäß nach § 58 Abs. 1 bis 3 des Richterdienstgeset-
zes; sie besteht auch nach Beendigung der Gerichtspraxis 
fort. 

(4) Der Rechtspraktikant hat die gerichtlichen Dienst-
stunden einzuhalten. Soweit es der Dienst- und Verhand-
lungsablauf ausnahmsweise erfordern, hat er auf 
Anordnung auch außerhalb der gerichtlichen Dienststun-
den zur Verfügung zu stehen. Eine Heranziehung 
außerhalb der gerichtlichen Dienststunden ist durch 
Freizeit auszugleichen. 

(5) Während der Ausbildung in Strafsachen muss der 
Rechtspraktikant - sofern er nicht durch eine körperliche 
Behinderung beeinträchtigt ist - in der Lage sein, 
Verhandlungsprotokolle mit durchschnittlichem Schwie-
rigkeitsgrad ohne Beeinträchtigung des Verhandlungsver-
laufes aufzunehmen und wiederzugeben. 

Abwesenheit von der Gerichtspraxis 

§ 10. Ist ein Rechtspraktikant durch Krankheit oder 
aus anderen wichtigen Gründen verhindert, die gerichtli-
chen Dienststunden einzuhalten, so hat er dies ohne 

Verzug dem Vorsteher des Gerichtes, dem er zur 
Ausbildung zugewiesen ist, anzuzeigen und auf dessen 
Verlangen den Grund der Verhinderung zu bescheinigen. 

Meldepflichten 

§ 11. (1) Der Rechtspraktikant hat Änderungen seines 
Namens, seines Familienstandes oder seines Wohnsitzes, 
den Bestand, die Aufnahme, Änderung oder Beendigung 
eines Dienstverhältnisses, die Einleitung eines gerichtli-
chen Strafverfahrens sowie eine strafgerichtliche 
Verurteilung dem Präsidenten des Oberlandesgerichtes im 
Wege des Vorstehers des Gerichtes, dem er zur Ausbil-
dung zugewiesen ist, zu melden. Allfällige weitere 
Meldepflichten bleiben unberührt. 

(2) Der Meldung über den Bestand, die Aufnahme 
oder die Änderung eines Dienstverhältnisses ist eine 
Bestätigung des Dienstgebers anzuschließen, dass der 
Rechtspraktikant (weiterhin) die gerichtlichen Dienststun-
den einhalten kann. 

Pflichtenverletzung 

§ 12. (1) Ein Rechtspraktikant, der schuldhaft seine 
Pflichten verletzt, ist durch den Vorsteher des Gerichtes, 
dem er zur Ausbildung zugewiesen ist, nachweislich zu 
ermahnen. 

(2) Einem Rechtspraktikanten, der trotz Ermahnung 
weiterhin seine Pflichten verletzt, ist der Ausbildungsbei-
trag je nach dem Grad der Pflichtverletzung zu kürzen. 

(3) Bei einer nach Art und Schwere besonders ins 
Gewicht fallenden Pflichtverletzung ist der Rechtsprakti-
kant - ohne dass es einer Ermahnung nach Abs. 1 bedarf - 
von der Gerichtspraxis auszuschließen. Je nach den 
Umständen des Einzelfalles ist eine Frist von mindestens 
drei Monaten und höchstens zwei Jahren zu setzen, bis zu 
deren Ablauf der Rechtspraktikant von einer neuerlichen 
Zulassung zur Gerichtspraxis ausgeschlossen bleibt. 

(4) In dringenden Fällen können sowohl der Vorste-
her des Bezirksgerichtes als auch der Präsident des 
Gerichtshofes erster Instanz die einstweilige Ausschlie-
ßung des Rechtspraktikanten von der Gerichtspraxis 
verfügen; sie sind jedoch verpflichtet, hievon gleichzeitig 
und unmittelbar dem Präsidenten des Oberlandesgerichtes 
Mitteilung zu machen, der ohne Verzug über die 
Aufrechterhaltung der getroffenen Maßnahme zu 
entscheiden hat. 

(5) Tritt nachträglich ein Umstand ein, auf Grund 
dessen der Rechtspraktikant nicht zur Gerichtspraxis 
zugelassen worden wäre, ist mit einer Ausschließung 
vorzugehen; Abs. 4 ist sinngemäß anzuwenden. 

Freistellung 

§ 13. (1) Für ein Ausbildungsjahr hat der Rechtsprak-
tikant Anspruch auf Freistellung im Ausmaß von 25 
Arbeitstagen. Der Verbrauch des Freistellungsanspruches 
ist jedoch in den ersten sechs Monaten eines Ausbildungs-
jahres auf zwei Arbeitstage für jeden in der Gerichtspraxis 
zurückgelegten Kalendermonat beschränkt. 

(2) Die Freistellung hat unter Bedachtnahme auf die 
Erfordernisse der Ausbildung durch den Vorsteher des 
Gerichtes, dem der Rechtspraktikant zur Ausbildung 
zugewiesen ist, im Einvernehmen mit dem Rechtsprakti-
kanten zu erfolgen. Kommt ein Einvernehmen nicht 
zustande, entscheidet über die Freistellung der Präsident 
des Oberlandesgerichtes. 

(3) Aus wichtigen persönlichen Gründen kann dem 
Rechtspraktikanten vom Vorsteher des Gerichtes über das 
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im Abs. 1 angeführte Ausmaß hinaus eine dem Anlaß 
angemessene Freistellung bis zu drei Arbeitstagen im 
Ausbildungsjahr gewährt werden. 

Unterbrechung und Beendigung durch Erklärung 

§ 14. (1) Der Rechtspraktikant kann die Gerichtspra-
xis durch schriftliche Erklärung unterbrechen oder auch 
vor Ausschöpfung der im Zulassungsbescheid festgelegten 
Dauer beenden. Die schriftliche Erklärung ist spätestens 
zehn Arbeitstage vor der beabsichtigten Unterbrechung 
oder Beendigung beim Vorsteher des Gerichtes, dem der 
Rechtspraktikant zur Ausbildung zugewiesen ist, 
einzubringen. Die Erklärung ist unverzüglich an den 
Präsidenten des Oberlandesgerichtes weiterzuleiten. 

(2) Eine unterbrochene Gerichtspraxis kann vom 
Rechtspraktikanten nach vorheriger schriftlicher Meldung 
an den Präsidenten des Oberlandesgerichtes bis zur 
Ausschöpfung der im Zulassungsbescheid festgelegten 
Dauer fortgesetzt werden, wobei die fortzusetzende 
Gerichtspraxis nach einer frei gewählten Unterbrechung 
jeweils nur am ersten Arbeitstag eines Kalendermonates, 
ansonsten an dem vom Präsidenten des Oberlandesgerich-
tes bestimmten Arbeitstag angetreten werden darf. 

(3) Ist eine Gerichtspraxis 27 Monate unterbrochen, 
so gilt sie als beendet. 

Unterbrechung durch Zeitablauf 

§ 15. Ist ein Rechtspraktikant aus anderen Gründen 
als wegen Freistellung in einem Ausbildungsjahr länger als 
zwölf Arbeitstage von der Gerichtspraxis abwesend, so gilt 
seine Gerichtspraxis als unterbrochen. 

Ausbildungsbeitrag 

§ 16. Den Rechtspraktikanten gebührt für die Dauer 
der Gerichtspraxis ein Ausbildungsbeitrag. 

Höhe des Ausbildungsbeitrages 

§ 17. (1) Der Ausbildungsbeitrag beträgt für einen 
Kalendermonat 1 274,2 Euro. 

(2) Für je drei Monate der Gerichtspraxis gebührt eine 
Sonderzahlung in Höhe von 50 vH des Ausbildungsbeitra-
ges gemäß Abs. 1 und der Kinderzulage gemäß § 19. 

Kürzung und Entfall des Ausbildungsbeitrages 

§ 18. (1) Einem Rechtspraktikanten, der die Gerichts-
praxis vor dem letzten Arbeitstag im Monat beendet oder 
unterbricht oder der von der Gerichtspraxis ausgeschlossen 
wird, gebührt nur ein entsprechender Teilbetrag, wobei für 
jeden in der Gerichtspraxis zurückgelegten Tag ein 
Dreißigstel des monatlichen Ausbildungsbeitrages zu 
rechnen ist. Sinngemäß gebührt auch bei der Sonderzah-
lung nur ein entsprechender Teilbetrag, wobei für jeden in 
der Gerichtspraxis zurückgelegten Tag ein Neunzigstel der 
Sonderzahlung zu rechnen ist. 

(2) Solange ein Rechtspraktikant nicht die im § 9 
Abs. 5 vorgesehenen Fähigkeiten aufweist, steht der 
Ausbildungsbeitrag für die Dauer der Ausbildung in 
Strafsachen nur zur Hälfte zu; sinngemäß gilt dies auch für 
Sonderzahlungen. 

(3) Für die Zeit, in der der Rechtspraktikant eigen-
mächtig der Ausbildung fernbleibt, ohne einen Rechtferti-
gungsgrund zu bescheinigen, entfällt der Ausbildungsbei-
trag, wobei Abs. 1 sinngemäß Anwendung findet. 

(4) Rechtspraktikanten, die eine Leistung aus einem 
der Versicherungsfälle des Alters aus der Pensionsversi-
cherung nach dem Allgemeinen Pensionsgesetz (APG), 
BGBl. I Nr. 142/2004, dem Allgemeinen Sozialversiche-

rungsgesetz (ASVG), dem Gewerblichen Sozialversiche-
rungsgesetz (GSVG), BGBl. Nr. 560/1978, dem Bauern-
Sozialversicherungsgesetz (BSVG) oder dem Bundesge-
setz über die Sozialversicherung freiberuflich selbständig 
Erwerbstätiger (FSVG), BGBl. Nr. 624/1978, ein 
Sonderruhegeld nach dem Nachtschicht-
Schwerarbeitsgesetz (NSchG), BGBl. Nr. 354/1981, oder 
einen Ruhegenuss aus einem Dienstverhältnis zu einer 
öffentlich-rechtlichen Körperschaft beziehen oder die 
Anspruchsvoraussetzungen für eine Pension aus einem der 
Versicherungsfälle des Alters erfüllen, haben keinen 
Anspruch auf den Ausbildungsbeitrag. Das gilt auch bei 
Bezug vergleichbarer ausländischer Leistungen, wenn 
diese hinsichtlich der Zuerkennung einer Ausgleichszulage 
inländischen Leistungen gleich gestellt sind oder diese 
(insgesamt) monatlich mindestens die Höhe des Aus-
gleichszulagenrichtsatzes gemäß § 293 Abs. 1 lit. a ASVG 
erreichen. 

Kinderzulage und Fahrtkostenzuschuß 

§ 19. (1) Die für die Bundesbeamten geltenden Be-
stimmungen betreffend Kinderzulage und Fahrtkostenzu-
schuß sind auf Rechtspraktikanten mit der Maßgabe 
sinngemäß anzuwenden, dass Kinderzulage und Fahrt-
kostenzuschuß nur für Zeiträume zustehen, für die ein 
Ausbildungsbeitrag gebührt, und dass die Auszahlung 
jeweils gleichzeitig mit dem Ausbildungsbeitrag zu 
erfolgen hat. 

(2) Der Anspruch auf Fahrtkostenzuschuß entfällt, 
wenn der Rechtspraktikant aus Gründen, die nicht im 
Ausbildungsinteresse gelegen sind, auf seinen Wunsch 
einem anderen als dem der Wohnung nächstgelegenen 
Bezirksgericht (Gerichtshof erster Instanz) zugewiesen 
wird. Der Entfall des Ausbildungsbeitrags nach § 18 
Abs. 4 lässt den Anspruch auf Fahrtkostenzuschuss 
unberührt. 

(3) Hat der Rechtspraktikant nur deshalb keinen An-
spruch auf Fahrtkostenzuschuß, weil er zur Vermeidung 
regelmäßiger Fahrten zwischen dem Gericht, dem er zur 
Ausbildung zugewiesen ist, und der nächstgelegenen 
Wohnung sich am Sitz des Ausbildungsgerichtes eine 
vorübergehende Unterkunft nimmt, so gebührt ihm als 
Ersatz für die Unterkunftskosten eine Aufwandsentschädi-
gung bis zur Höhe des sonst gebührenden Fahrtkostenzu-
schusses. 

Auszahlung 

§ 20. (1) Die Auszahlung des Ausbildungsbeitrages, 
der Kinderzulage und des Fahrtkostenzuschusses erfolgt 
durch Überweisung auf ein vom Rechtspraktikanten 
anzugebendes Konto. Die Überweisung ist so vorzuneh-
men, dass dem Rechtspraktikanten die für den laufenden 
Kalendermonat gebührenden Beträge am letzten 
Arbeitstag des Monats zur Verfügung stehen. 

(2) Die Überweisung der Sonderzahlungen hat 
gleichzeitig mit den für die Monate Februar, Mai, August 
und November gebührenden Ausbildungsbeiträgen zu 
erfolgen. Bei Beendigung der Gerichtspraxis hat die 
Überweisung spätestens innerhalb eines Monats nach der 
Beendigung zu erfolgen. 

Ersatz von Übergenüssen und Verjährung 

§ 21. Der Ersatz zu Unrecht empfangener Leistungen 
(Übergenüsse), die Verjährung des Anspruches auf 
Leistung und des Rechtes auf Rückforderung zu Unrecht 
entrichteter Leistungen bestimmen sich nach den §§ 13a 
und 13b des Gehaltsgesetzes 1956. 
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Diskriminierungsverbot 

§ 22. (1) Ein Rechtspraktikant darf im Zusammen-
hang mit der Gerichtspraxis weder unmittelbar noch 
mittelbar auf Grund des Geschlechtes diskriminiert 
werden. § 2 Abs. 6 des Bundes-
Gleichbehandlungsgesetzes, BGBl. Nr. 100/1993, ist 
anzuwenden. 

(2) Eine Diskriminierung auf Grund des Geschlechtes 
liegt auch vor, wenn ein Rechtspraktikant im Zusammen-
hang mit der Gerichtspraxis 
 1. durch einen Justizbediensteten sexuell belästigt 

wird oder 
 2. durch Dritte sexuell belästigt wird oder 
 3. durch Dritte sexuell belästigt wird und der 

Vorsteher des Gerichtes es schuldhaft unterlässt, 
eine angemessene Abhilfe zu schaffen. 

(3) Sexuelle Belästigung liegt vor, wenn ein der sexu-
ellen Sphäre zugehöriges Verhalten gesetzt wird, 
 1. das die Würde einer Person beeinträchtigt, 
 2. das für den Rechtspraktikanten unerwünscht, 

unangebracht oder anstößig ist, und 
 3. a) das ein einschüchterndes, feindseliges 

oder demütigendes Umfeld für den Rechtsprakti-
kanten schafft oder 

 b) bei dem der Umstand, dass der Rechtspraktikant 
ein der sexuellen Sphäre zugehöriges Verhalten 
eines Justizbediensteten zurückweist oder duldet, 
ausdrücklich oder stillschweigend zur Grundlage 
einer Entscheidung im Zusammenhang mit der 
Gerichtspraxis gemacht wird. 

(4) Eine durch einen Justizbediensteten erfolgte Dis-
kriminierung ist als Dienstpflichtverletzung zu verfolgen. 

(5) Ein auf Grund des Geschlechts gemäß Abs. 2 
diskriminierter Rechtspraktikant hat gegenüber dem 
Belästiger und im Fall des Abs. 2 Z 3 auch gegenüber dem 
Bund Anspruch auf Ersatz des erlittenen Schadens. § 18 
Abs. 3 des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes ist 
anzuwenden. 

(6) Ansprüche nach Abs. 5 sind binnen sechs Mona-
ten gerichtlich geltend zu machen. 

(7) Ein Rechtspraktikant, der eine ihm zugefügte 
Diskriminierung gemäß Abs. 1 oder 2 behauptet, ist zur 
Antragstellung an die Gleichbehandlungskommission des 
Bundes berechtigt. Die §§ 23 und 25 des Bundes-
Gleichbehandlungsgesetzes sind sinngemäß anzuwenden. 

(8) Die Abs. 1 bis 7 sind sinngemäß auf Personen 
anzuwenden, die die Zulassung zur Gerichtspraxis 
beantragt, die Gerichtspraxis aber noch nicht angetreten 
haben. 

Reisegebühren 

§ 23. Die für Richteramtsanwärter geltenden Bestim-
mungen der Reisegebührenvorschrift 1955, BGBl. Nr. 133, 
sind mit Ausnahme der Abschnitte V bis VII des I. 
Hauptstückes auf Rechtspraktikanten mit der Maßgabe 
sinngemäß anzuwenden, dass als Dienstort der Sitz des 
jeweiligen Ausbildungsgerichtes gilt. 

Mutterschutz 

§ 24. Die §§ 3 bis 9 des Mutterschutzgesetzes 1979, 
BGBl. Nr. 221, gelten für weibliche Rechtspraktikanten 
sinngemäß. 

Zulassung auf Grund eines ausländischen Studiums 

§ 25. Personen, die an einer ausländischen Hochschu-
le ein rechtswissenschaftliches Studium erfolgreich 
abgeschlossen haben und der deutschen Sprache so weit 
mächtig sind, dass sie dem Gang einer Gerichtsverhand-
lung zu folgen vermögen, können nach Maßgabe der 
budgetären, personellen und räumlichen Möglichkeiten zur 
Gerichtspraxis zugelassen werden. 

Amtsbestätigung 

§ 26. Der Rechtspraktikant hat Anspruch auf eine 
Amtsbestätigung über die in der Gerichtspraxis zurückge-
legten Zeiten. Diese Amtsbestätigung ist nur auf Antrag 
auszustellen. 

Automationsunterstützte Datenverarbeitung 

§ 26a. Der Bundesminister für Justiz ist ermächtigt, 
die ausbildungsbezogenen und sonstigen mit dem 
Ausbildungsverhältnis in unmittelbarem Zusammenhang 
stehenden personenbezogenen Daten der Rechtspraktikan-
ten automationsunterstützt zu verarbeiten. Soweit eine 
derartige Verarbeitung nicht als Standardanwendung im 
Sinne des § 17 Abs. 2 Z 6 des Datenschutzgesetzes 2000 
(DSG 2000), BGBl. I Nr. 165/1999, zu melden ist, darf sie 
erst nach ihrer Registrierung im Datenverarbeitungsregis-
ter aufgenommen werden. 

Zuständigkeit und Verfahren 

§ 27. Auf die nach diesem Bundesgesetz durchzufüh-
renden Verfahren ist das Allgemeine Verwaltungsverfah-
rensgesetz 1991, BGBl. Nr. 51, anzuwenden. Zuständige 
Behörde ist der Präsident des Oberlandesgerichtes. Über 
Berufungen hat der Bundesminister für Justiz zu 
entscheiden. Berufungen gegen Bescheide, mit denen die 
Ausschließung von der Gerichtspraxis verfügt wird oder 
mit denen der Ausbildungsbeitrag gekürzt wird, haben 
keine aufschiebende Wirkung. 

Verweisungen 

§ 28. Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere 
Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese in der jeweils 
geltenden Fassung anzuwenden. 

Aufhebung von Rechtsvorschriften, Inkrafttreten und 
Vollziehung 

§ 29. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1988 
in Kraft. 

(2) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 61/1997 treten in Kraft: 
 1. § 19 samt Überschrift mit Wirksamkeit vom 

1. September 1996, 
 2. § 14 Abs. 3, § 18 mit Wirksamkeit vom 1. Juni 

1997. 

(2a) § 1 Abs. 3, § 22, § 27 und § 29 Abs. 4 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 109/2000 treten 
mit 1. August 2000 in Kraft. 

(2b) Es treten in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 87/2001 in Kraft: 
 1. § 4 Abs. 1, § 17 Abs. 2 und § 18 Abs. 1 und 2 mit 

1. Juli 2001, 
 2. § 17 Abs. 1 mit 1. Jänner 2002. 

(2c) § 6 Abs. 3 und § 26a in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 136/2002 treten mit 1. September 
2002 in Kraft. 
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(2d) §§ 5 Abs. 2, 4 Abs. 2 und 6 Abs. 3 in der Fas-
sung des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 112/2007 treten mit 
1. Jänner 2008 in Kraft. 

(2e) § 7 Abs. 1, § 8, § 18 Abs. 4 und § 19 Abs. 2 und 
3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 52/2009 
treten mit XXXXXX [effektiv: 18. Juni 2009] in Kraft. 
§ 18 Abs. 4 gilt für Rechtspraktikanten, die ihre Zulassung 
zur Gerichtspraxis nach dem Inkrafttreten beantragt haben. 

(3) Folgende Rechtsvorschriften werden aufgehoben: 
 1. §§ 16 und 17 des Gerichtsorganisationsgesetzes, 

RGBl. Nr. 217/1896, 

 2. das Gesetz RGBl. Nr. 1/1911 über die Gerichts-
praxis der nicht im richterlichen Vorbereitungs-
dienste stehenden Rechtspraktikanten und 

 3. die Verordnung RGBl. Nr. 5/1911 zum Vollzuge 
des Gesetzes über die Gerichtspraxis der nicht im 
richterlichen Vorbereitungsdienste stehenden 
Rechtspraktikanten. 

(4) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der 
Bundesminister für Justiz, hinsichtlich des § 24 im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für soziale 
Sicherheit und Generationen betraut. 
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Anhang IV  

 
Erlass des Bundesministers für Justiz vom 3. Juni 1946 betreffend die Tätig-

keit der Rechtshörer bei Gericht, JMZ 4346/46 
 
 

Im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Unterricht gestattet das Bundesministerium für Justiz im 
Interesse einer möglichst allseitigen Ausbildung der Rechtshörer, dass diese auf ihren Wunsch während ihrer 
Studienzeit, womöglich in den Haupt- und Semesterferien, unbeschadet des Besuches der Vorlesungen und 
Pflichtübungen, vorübergehend bei Gericht tätig sind, um eine praktische Anschauung des Rechtsganges zu 
gewinnen. 

Die Dauer der Tätigkeit bei Gericht soll 6 bis 8 Wochen betragen. 

Rechtshörer können sowohl bei Gerichtshöfen I. Instanz als auch bei Bezirksgerichten tätig sein. Die Tätigkeit ist 
freiwillig und unentgeltlich. 

Der Rechtshörer, der bei Gericht tätig sein will, hat sich unter Vorlage seines Studienbuches und einer Bestätigung 
der zuständigen akademischen Behörde über sein Wohlverhalten bei dem Vorsteher des Gerichtes (Gerichtshofprä-
sident oder Bezirksgerichtsvorsteher), bei welchem er tätig sein will, persönlich zu melden. Der Gerichtsvorsteher 
hat, falls er dem Ansuchen um Zulassung zur Tätigkeit bei Gericht Folge geben will, mit dem Zulassungswerber 
ein Protokoll aufzunehmen und ihn zur Amtsverschwiegenheit zu verpflichten. 

Über die Zulassung ist ein Bescheid zu erteilen, der auch dem Dekanat der rechts- und staatswissenschaftlichen 
Fakultät, an der der Rechtshörer inskribiert ist, zuzustellen ist. Der Gerichtsvorsteher kann die Zulassung aus 
wichtigen Gründen jederzeit widerrufen.  

Der zur Tätigkeit bei Gericht zugelassene Rechtshörer soll ein Bild des Rechtsganges im allgemeinen gewinnen 
und mit den Akten vertraut gemacht werden. Zu diesem Zweck ist dem Rechtshörer die Teilnahme an Verhandlun-
gen und Tagsatzungen zu ermöglichen, wobei es dem Ermessen des Richters anheimgestellt bleibt, ihn zur Führung 
eines Nebenprotokolles zu veranlassen. Weiters sind ihm geeignete Akten zur Einsicht mitzuteilen, er ist ferner 
auch nach Tunlichkeit über das Grundbuch und das Handelsregister [Firmenbuch] und ihre Einrichtungen zu 
unterweisen. 

Zu Schriftführerdiensten dürfen Rechtshörer nur auf ausdrückliches Verlangen und nach vorausgegangener 
Ablegung des Schriftführereides verwendet werden. 

Bei der Zulassung von Rechtshörern ist darauf Rücksicht zu nehmen, dass niemals mehr Rechtshörer bei einem 
Gericht tätig sein dürfen, als dies mit Rücksicht auf den Ausbildungszweck und im Hinblick auf die Interessen des 
Gerichtsbetriebes zweckmäßig und zulässig erscheint. Eine allzu große Anzahl gleichzeitig tätiger Rechtshörer 
würde Unordnung in den Gerichtsbetrieb bringen und den Wert der Tätigkeit bei Gericht für den einzelnen 
Rechtshörer beeinträchtigen. 

Die Tätigkeit bei Gericht ist nach ihrer Beendigung unter Angabe ihrer Dauer im Studienbuche zu bestätigen. Auf 
Verlangen ist dem Rechtshörer ein Zeugnis über die während dieser Tätigkeit bekundeten Fähigkeiten und 
erbrachten Leistungen auszustellen. 

Jedes Gericht hat am Schluss des Kalenderjahres ein Verzeichnis der bei ihm tätig gewesenen Rechtshörer dem 
Oberlandesgerichtspräsidium vorzulegen und bei diesem Anlass über die hiebei gemachten Wahrnehmungen zu 
berichten. 



 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HINWEIS: 

 

Die vollständigen Fassungen der hier abgedruckten Gesetze sowie des 
gesamten in Österreich geltenden Rechts können tagesaktuell und 

kostenlos im Internet abgerufen werden: 
www.ris.bka.gv.at 



 

  

 


